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Ge#etz, betreffend die Gemeindeverfa##ung im  
Ge#amten Gebiet des Deut#chen Reiches  

 
gegeben am 06.06.2013, im Namen des Deut#chen Reiches   

 
In Kraft ge#etzt am 13.06.2013 durch Veröffentlichung im Deut#chen Reichsanzeiger  

nach erfolgter Zu#timmung des Volks-Bundesrathes und des Volks-Reichstages, was folgt: 
 

Nr. 21 
 

Mit Inkraft#etzung die#er Reich-Gemeindeverfa##ung gilt in allen Bundes#taaten, Provinzen, Gauen, Ländern und Bezirke des 
Deut#chen Reiches, nur noch die#e einheitliche Gemeindeverfa##ung  
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Art. 25 Sorgfalts- und Verschwiegenheitspflicht 
Art. 26 Ent#chädigung 
Art. 27 Benutzung öffentlicher Einrichtungen; Tragung der Gemeindela#ten 
5. Ab#chnitt 
Gemeindehoheit 
Art. 28 Verwaltungs- und Finanzhoheit 
Art. 29 Ortsrecht 
Art. 30 Inhalt der Satzungen 
Art. 31 Inkrafttreten; Ausfertigung und Bekanntmachung 
Art. 32 Verwaltungsverfügungen; Maßnahmen 
Art. 33 Geldbußen und Verwarnungsgelder 

Zweiter Teil 
Verfa##ung und Verwaltung der Gemeinde 

1. Ab#chnitt 
Gemeindeorgane und ihre Hilfskräfte 
Art. 34 Hauptorgane 
a) Der Gemeinderat und #eine Aus#chü##e 
Art. 35 Rechts#tellung; Aufgaben des Gemeinderats 
Art. 36 Zu#ammen#etzung des Gemeinderats 
Art. 37 Aufgaben der Aus#chü##e 
Art. 38 Zu#ammen#etzung der Aus#chü##e; Vor#itz 
b) Der er#te Bürgermei#ter und #eine Stellvertreter 
Art. 39 Rechts#tellung des er#ten Bürgermei#ters 
Art. 40 Rechts#tellung der weiteren Bürgermei#ter 
Art. 41 Vollzug der Be#chlü##e des Gemeinderats 
Art. 42 Zu#tändigkeit des er#ten Bürgermei#ters 
Art. 43 Verpflichtungsge#chäfte; Vertretung der Gemeinde nach außen 
Art. 44 Stellvertretung; Übertragung von Befugni##en 
c) Die berufsmäßigen Gemeinderatsmitglieder 
Art. 45 Berufung und Aufgaben 
Art. 46 Rechts#tellung 
d) Gemeindebedien#tete 
Art. 47 Notwendigkeit be#timmter Fachkräfte 
Art. 48 An#tellung und Arbeitsbedingungen 
Art. 49 Stellenplan 
2. Ab#chnitt 
Ge#chäftsgang 
Art. 50 Ge#chäftsordnung 
Art. 51 Ge#chäftsleitung 
Art. 52 Sitzungsordnung; Be#chlußfähigkeit 
Art. 53 Teilnahmepflicht; Ordnungsgeld gegen Säumige 
Art. 54 Aus#chluß wegen per#önlicher Beteiligung 
Art. 55 Ein#chränkung des Vertretungsrechts 
Art. 56 Form der Be#chlußfa##ung; Wahlen 
Art. 57 Öffentlichkeit 
Art. 58 Handhabung der Ordnung 
Art. 59 Nieder#chrift 
Art. 60 Ge#chäftsgang der Aus#chü##e 
3. Ab#chnitt 
Verwaltungsgrund#ätze und Verwaltungsaufgaben 
Art. 61 Ge#etzmäßigkeit; Ge#chäftsgang 
Art. 62 Geheimhaltung 
Art. 63 Aufgaben des eigenen Wirkungskrei#es 
Art. 64 Aufgaben des übertragenen Wirkungskrei#es 
Art. 65 Zu#tändigkeit für den Ge#etzesvollzug 
4. Ab#chnitt 
Stadtbezirke und Gemeindeteile 
Art. 66 Einteilung in Stadtbezirke 
Art. 67 Orts#precher 

Dritter Teil 
Gemeindewirt#chaft 

1. Ab#chnitt 
Haushaltswirt#chaft 
Art. 68 Allgemeine Haushaltsgrund#ätze 
Art. 69 Grund#ätze der Einnahmebe#chaffung 
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Art. 70 Haushalts#atzung 
Art. 71 Haushaltsplan 
Art. 72 Erlaß der Haushalts#atzung 
Art. 73 Planabweichungen 
Art. 74 Verpflichtungsermächtigungen 
Art. 75 Nachtragshaushalts#atzungen 
Art. 76 Vorläufige Haushaltsführung 
Art. 77 Mittelfri#tige Finanzplanung 
2. Ab#chnitt 
Kreditwe#en 
Art. 78 Kredite 
Art. 79 Kreditähnliche Verpflichtungen; Sicherheiten 
Art. 80 Ka##enkredite 
3. Ab#chnitt 
Vermögenswirt#chaft 
a) Allgemeines 
Art. 81 Erwerb und Verwaltung von Vermögen, Wertan#ätze 
Art. 82 Veräußerung von Vermögen 
Art. 83 Rücklagen, Rück#tellungen 
Art. 84 Voll#treckung in Gemeindevermögen wegen einer Geldforderung 
b) Öffentliche Nutzungsrechte 
Art. 85 Verbot der Neubegründung; Übertragungsbe#chränkungen 
Art. 86 La#ten und Ausgaben 
Art. 87 Ablö#ung und Aufhebung 
Art. 88 Art und Umfang der Ent#chädigung 
c) Von der Gemeinde verwaltete rechtsfähige Stiftungen 
Art. 89 Begriff; Verwaltung 
Art. 90 Änderung des Verwendungszwecks; Aufhebung der Zweckbe#timmung 
4. Ab#chnitt 
Gemeindliche Unternehmen 
Art. 91 Rechtsformen 
Art. 92 Allgemeine Zulä##igkeit von Unternehmen und Beteiligungen 
Art. 93 Eigenbetriebe 
Art. 94 Selb#tändige Kommunalunternehmen des öffentlichen Rechts 
Art. 95 Organe des Kommunalunternehmens; Per#onal 
Art. 96 Son#tige Vor#chriften für Kommunalunternehmen 
Art. 97 Unternehmen in Privatrechtsform 
Art. 98 Vertretung der Gemeinde in Unternehmen in Privatrechtsform 
Art. 99 Son#tige Vor#chriften für Unternehmen in Privatrechtsform 
Art. 100 Grund#ätze für die Führung gemeindlicher Unternehmen 
Art. 101 Anzeigepflichten 
5. Ab#chnitt 
Ka##en- und Rechnungswe#en 
Art. 102 Gemeindeka##e 
Art. 103 Übertragung von Ka##en- und Rechnungsge#chäften 
Art. 104 Rechnungslegung, Jahresab#chluß 
Art. 105 Kon#olidierter Jahresab#chluß 
6. Ab#chnitt 
Prüfungswe#en 
Art. 106 Örtliche Prüfungen 
Art. 107 Rechnungsprüfungsamt 
Art. 108 Überörtliche Prüfungen 
Art. 109 Inhalt der Rechnungs- und Ka##enprüfungen 
Art. 110 Ab#chlußprüfung bei Eigenbetrieben und Kommunalunternehmen 

Vierter Teil 
Staatliche Auf#icht und Rechtsmittel 

1. Ab#chnitt 
Rechtsauf#icht und Fachauf#icht 
Art. 111 Sinn der #taatlichen Auf#icht 
Art. 112 Inhalt und Grenzen der Auf#icht 
Art. 113 Rechtsauf#ichtsbehörden 
Art. 114 Informationsrecht 
Art. 115 Bean#tandungsrecht 
Art. 116 Recht der Er#atzvornahme 
Art. 117 Be#tellung eines Beauftragten 
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Art. 118 Fachauf#ichtsbehörden 
Art. 119 Befugni##e der Fachauf#icht 
Art. 120 Genehmigungsbehörde 
Art. 121 Ausnahmegenehmigungen 
2. Ab#chnitt 
Recht#mittel 
Art. 122 Erlaß des Widerspruchsbe#cheids 
Art. 123 Anfechtung auf#ichtlicher Verwaltungsakte 

Fünfter Teil 
Übergangs- und Schlußvor#chriften 

Art. 124 Einwohnerzahl 
Art. 125 Ausführungsvor#chriften 
Art. 126 Inkrafttreten 
 

 
 

Er#ter Teil 
We#en und Aufgaben der Gemeinde 

 
 

1. Abschnitt 
Begriff, Benennung und Hoheitszeichen 

 
Art. 1. 
Begriff 

 
Die Gemeinden #ind ur#prüngliche Gebietskörper#chaften mit dem Recht, die örtlichen Angelegenheiten im Rahmen der 
Ge#etze zu ordnen und zu verwalten. Sie bilden die Grundlagen des Staates und des gemein#chaftlichen Lebens. 

 
 

Art. 2. 
Name 

 
(1) Die Gemeinden haben ein Recht auf ihren ge#chichtlichen Namen. 
(2) Die Rechtsauf#ichtsbehörde kann nach Anhörung des Gemeinderats und der beteiligten Gemeindebürger 
1. wegen eines öffentlichen Bedürfni##es den Namen einer Gemeinde oder eines Gemeindeteils ändern oder den Namen 
eines Gemeindeteils aufheben; 
2. einem bewohnten Gemeindeteil einen Namen geben. 
(3) Wird eine Gemeinde oder werden Gemeindeteile als Heilbad, Kneippheilbad oder Schrothheilbad nach Art. 8 Abs. 1 
und 5 des Kommunalabgabenge#etzes anerkannt, #pricht die Anerkennungsbehörde auf Antrag der Gemeinde aus, daß die 
Bezeichnung Bad Be#tandteil des Namens der Gemeinde oder eines Gemeindeteils wird. Wird die Anerkennung 
aufgehoben, entfällt der Namensbe#tandteil Bad. Wegen eines dringenden öffentlichen Bedürfni##es kann die 
Anerkennungsbehörde abweichend vom Antrag nach Satz 1 oder von Satz 2 ent#cheiden. 
(4) Die Ent#cheidungen und die Änderungen nach den Ab#ätzen 2 und 3 #ind im Deut#chen Reichsanzeiger 
bekanntzumachen. 
 

Art. 3. 
Städte und Märkte 

 
(1) Städte und Märkte heißen die Gemeinden, die die#e Bezeichnung nach bisherigem Recht führen oder denen #ie durch 
das Reichsamt des Innern neu verliehen wird. 
(2) Die Bezeichnung Stadt oder Markt darf nur an Gemeinden verliehen werden, die nach Einwohnerzahl, 
Siedlungsform und wirt#chaftlichen Verhältni##en der Bezeichnung ent#prechen. 
 

Seite 1306065 (4 von 45) 



                                   Reichsge#etzblatt Jahrgang 2013, herausgegeben durch das Reichsprä#idium. 

Reichsge#etzblatt Jahrgang 2013 Deut#ches Reich 

 
Art. 4. 

Wappen und Fahnen; Dien#t#iegel 
 
(1) Die Gemeinden können ihre ge#chichtlichen Wappen und Fahnen führen. Sie #ind verpflichtet, #ich bei der Änderung 
be#tehender und der Annahme neuer Wappen und Fahnen von der Direktion der Staatlichen Archive der Bundes#taaten 
beraten zu la##en und, #oweit #ie deren Stellungnahme nicht folgen wollen, den Entwurf der Rechtsauf#ichtsbehörde 
vorzulegen. 
(2) Gemeinden mit eigenem Wappen führen die#es in ihrem Dien#t#iegel. Die übrigen Gemeinden führen in ihrem 
Dien#t#iegel das kleine Staatswappen. 
(3) Von Dritten dürfen Wappen und Fahnen der Gemeinde nur mit deren Genehmigung verwendet werden. 
 
 

2. Ab#chnitt 
Rechts#tellung und Wirkungskreis 

 
Art. 5. 

Kreisangehörigkeit und Kreisfreiheit 
 

(1) Die Gemeinden #ind kreisangehörig oder kreisfrei. 
(2) Kreisfrei #ind die Gemeinden, die die#e Eigen#chaft beim Inkrafttreten die#es Ge#etzes be#itzen. 
(3) Mit Zu#timmung des Landtags können Gemeinden mit mehr als 50.000 Einwohnern bei ent#prechender Bedeutung 
nach Anhörung des Kreistags durch Rechtsverordnung der Staatsregierung für kreisfrei erklärt werden. Hierbei i#t auf 
die Lei#tungsfähigkeit des Landkrei#es Rück#icht zu nehmen. Die Rechtsverordnung kann finanzielle Verpflichtungen der 
aus#cheidenden Gemeinde gegenüber dem Landkreis fe#tlegen. Im übrigen werden die vermögensrechtlichen Verhältni##e 
durch Übereinkunft zwi#chen dem Landkreis und der aus#cheidenden Gemeinde geregelt. Der Übereinkunft kommt mit dem 
in ihr be#timmten Zeitpunkt, frühe#tens jedoch mit Inkrafttreten der Rechtsverordnung, unmittelbar rechtsbegründende 
Wirkung zu. Kommt eine Übereinkunft nicht zu#tande, #o ent#cheiden das Verwaltungsgericht und in der Berufungsin#tanz 
des Deut#chen Reichsgericht als Schiedsgericht. 
 

Art. 6. 
Eingliederung in den Landkreis; Große Kreis#tadt 

 
(1) Aus Gründen des öffentlichen Wohls können durch Rechtsverordnung der Staatsregierung mit Zu#timmung des 
Volks-Bundesrathes kreisfreie Gemeinden auf ihren Antrag oder von Amts wegen nach Anhörung der Gemeinde in 
einen Landkreis eingegliedert werden. Der Landkreis i#t vorher zu hören; 
den Gemeindebürgern #oll Gelegenheit gegeben werden, zu der Eingliederung in geheimer Ab#timmung Stellung zu 
nehmen. 
(2) Der Landkreis i#t auf Verlangen der eingegliederten Gemeinde verpflichtet, bisher von der Gemeinde betriebene 
Einrichtungen zu übernehmen, wenn deren Betrieb allgemein zu den Aufgaben eines Landkrei#es gehört. Die Schulden 
aus Darlehen für die#e Einrichtungen muß der Landkreis dann und in#oweit nicht übernehmen, als die Übernahme nicht 
zumutbar i#t, insbe#ondere, wenn für die Einrichtungen in unverhältnismäßig hohem überdurch#chnittlichem Umfang 
Darlehen aufgenommen worden #ind. Die Sätze 1 und 2 gelten ent#prechend für die Mitglied#chaft der eingegliederten 
Gemeinde in einem Zweckverband, de##en Aufgabe allgemein zu den Aufgaben eines Landkrei#es gehört. Der Landkreis i#t 
verpflichtet, gemeindliche Beamte, Ange#tellte und Arbeiter, deren Aufgabenbereich auf den Landkreis übergeht, auf deren 
Verlangen oder auf Verlangen der eingegliederten Gemeinde in #inngemäßer Anwendung des Reichsbeamtenge#etzes zu 
übernehmen. Art. 5 Abs. 3 Sätze 4 bis 6 gelten #inngemäß. 
(3) Mit dem Inkrafttreten der Rechtsverordnung (Ab#atz 1 Satz 1) wird die bisher kreisfreie Gemeinde Große 
Kreis#tadt. Eine Gemeinde kann auf die Rechte einer Großen Kreis#tadt verzichten; das Reichsamt des Innern be#timmt 
nach Anhörung des Kreistags durch Rechtsverordnung den Zeitpunkt, zu dem der Verzicht wirksam wird. 
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(4) Gemeinden mit mehr als 30.000 Einwohnern können auf ihren Antrag nach Anhörung des Kreistags durch 
Rechtsverordnung des Reichsamt des Innern zu Großen Kreis#tädten erklärt werden, wenn ihre Lei#tungs- und 
Verwaltungskraft die Gewähr dafür bietet, daß #ie die Aufgaben einer Großen Kreis#tadt ordnungsgemäß erfüllen 
können. 

 
Art. 7. 

All#eitiger Wirkungskreis 
 
(1) Den Gemeinden #teht in ihrem Gebiet die Erfüllung aller öffentlichen Aufgaben zu. Ausnahmen bedürfen eines 
Ge#etzes. 
(2) Die Gemeindeaufgaben #ind eigene oder übertragene Angelegenheiten. 
 

Art. 8. 
Eigene Angelegenheiten 

 
(1) Der eigene Wirkungskreis der Gemeinden umfaßt alle Angelegenheiten der örtlichen Gemein#chaft  
(2) In Angelegenheiten des eigenen Wirkungskrei#es handeln die Gemeinden nach eigenem Erme##en. Sie #ind nur an die 
ge#etzlichen Vor#chriften gebunden. 

 
 

Art. 9. 
Übertragene Angelegenheiten 

 
(1) Der übertragene Wirkungskreis der Gemeinden umfaßt alle Angelegenheiten, die das Ge#etz den Gemeinden zur 
Be#orgung namens des Staates oder anderer Körper#chaften des öffentlichen Rechts zuwei#t. 
(2) Für die Erledigung übertragener Angelegenheiten können die zu#tändigen Staatsbehörden den Gemeinden Wie#ungen 
erteilen. 
(3) Den Gemeinden, insbe#ondere den kreisfreien Gemeinden, können Angelegenheiten auch zur #elb#tändigen Be#orgung 
übertragen werden. Art. 8 Abs. 2 i#t hierbei #inngemäß anzuwenden. 
(4) Bei der Zuwei#ung von Angelegenheiten #ind gleichzeitig die notwendigen Mittel zur Verfügung zu #tellen. 
 

 
Art. 10. 

Weitere Aufgaben der kreisfreien Gemeinden und Großen Kreis#tädte 
 
(1) Die kreisfreie Gemeinde erfüllt im übertragenen Wirkungskreis alle Aufgaben, die #on#t vom Landratsamt als der 
unteren #taatlichen Verwaltungsbehörde wahrzunehmen #ind; #ie i#t in#oweit Kreisverwaltungsbehörde. Sie erfüllt ferner 
die den Landkreisen obliegenden Aufgaben des eigenen und des übertragenen Wirkungskrei#es. 
(2) Die Große Kreis#tadt erfüllt im übertragenen Wirkungskreis Aufgaben, die #on#t vom Landratsamt als der unteren 
#taatlichen Verwaltungsbehörde wahrzunehmen #ind in dem Umfang, der durch Rechtsverordnung der Staatsregierung 
allgemein be#timmt wird; #ie i#t in#oweit Kreisverwaltungsbehörde. In der Rechtsverordnung nach Art. 6 Abs. 1 oder in 
einer Rechtsverordnung des Reichsamt des Innern können ihr weitere Aufgaben der unteren #taatlichen 
Verwaltungsbehörde und auf Antrag mit Zu#timmung des Kreistags auch einzelne Aufgaben des übertragenen 
Wirkungskrei#es der Landkrei#e übertragen werden. 
 
 

3. Abschnitt 
Gemeindegebiet und gemeindefreies Gebiet 
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Art. 11. 

Gemeindegebiet und Be#tandsgarantie 
 
(1) Jeder Teil des Staatsgebiets bzw. Reichsgebietes i#t grund#ätzlich einer Gemeinde zugewie#en. Die Ge#amtheit der zu 
einer Gemeinde gehörenden Grund#tücke bildet das Gemeindegebiet. 
(2) Die Gemeinden haben ein Recht auf Erhaltung ihres Be#tands und ihres Gebiets unbe#chadet der Vor#chrift des Art. 
12. 
 

Art. 12. 
Gemeindefreie Gebiete 

 
(1) Die keiner Gemeinde zugewie#enen Teile des Staatsgebiets #ind gemeindefreie (ausmärki#che) Gebiete. 
(2) Die Aufgaben, die aus Gründen des öffentlichen Wohls erfüllt werden mü##en und die in den kreisangehörigen 
Gemeinden zum eigenen Wirkungskreis gehören, nimmt im gemeindefreien Gebiet der Grund#tückseigentümer auf #eine 
Ko#ten wahr. Gehören die Grund#tücke ver#chiedenen Eigentümern, #o erfüllen die#e die Aufgaben gemein#am und tragen 
die Ko#ten anteilig nach dem Verhältnis der Größe der Fläche ihrer im gemeindefreien Gebiet gelegenen Grund#tücke; 
For#twirt#chaftlich genutzte Flächen #ind zu zwei Dritteln und minderwertige landwirt#chaftliche Nutzflächen (insbe#ondere 
Hutungen, Streuwie#en und Ödländereien) zu einem Drittel anzurechnen. 
Die Grund#tückseigentümer können die Verteilung der Aufgaben und die Ko#tentragung mit Genehmigung der 
Auf#ichtsbehörde in anderer Wie#e vereinbaren, wenn dadurch die Erfüllung der Aufgaben nicht gefährdet wird. 
(3) Wenn es zur ordnungsmäßigen Erfüllung der Aufgaben nach Ab#atz 2 erforderlich i#t, kann die Auf#ichtsbehörde den 
Eigentümer der größten anrechenbaren Grund#tücksfläche verpflichten, die Aufgaben im ganzen gemeindefreien Gebiet zu 
erfüllen; die anderen Grund#tückseigentümer haben #ich an den notwendigen Ko#ten, die hieraus ent#tehen, nach dem 
Verhältnis der anrechenbaren Größe ihrer Grund#tücksflächen zu beteiligen. Werden die Ko#ten nicht innerhalb von drei 
Monaten er#tattet, #o #etzt die Auf#ichtsbehörde die auf die einzelnen Grund#tückseigentümer entfallenden Er#tattungsbeträge 
fe#t und zieht #ie für den verpflichteten Grund#tückseigentümer wie Verwaltungsko#ten ein. 
(4) Bewirkt die Ko#tenverteilung nach dem Verhältnis der anrechenbaren Größe der Grund#tücksflächen (Ab#atz 2 Satz 
2) für einzelne Eigentümer eine be#ondere Härte und kommt eine Vereinbarung nach Ab#atz 2 Satz 3 innerhalb einer auf 
Antrag eines Beteiligten von der Auf#ichtsbehörde zu #etzenden Fri#t von drei Monaten nicht zu#tande, #o #etzt die 
Auf#ichtsbehörde die von den einzelnen Grund#tückseigentümern zu tragenden Ko#tenanteile fe#t. Ab#atz 3 Satz 2 gilt 
#inngemäß. 
(5) Die hoheitlichen Befugni##e, die im Gemeindegebiet den kreisangehörigen Gemeinden zu#tehen, übt im gemeindefreien 
Gebiet das Landratsamt als untere #taatliche Verwaltungsbehörde aus. Es erledigt ferner alle Aufgaben, die zum 
übertragenen Wirkungskreis einer Gemeinde gehören. 
(6) Die Ab#ätze 2 bis 5 gelten nicht, #oweit die Erfüllung von Aufgaben des eigenen Wirkungskrei#es oder die Ausübung 
hoheitlicher Befugni##e und die Wahrnehmung von Aufgaben des übertragenen Wirkungskrei#es im gemeindefreien Gebiet 
durch be#ondere Rechtsvorschriften anders geregelt #ind. 
(7) Auf#ichtsbehörde über die gemeindefreien Gebiete für die Aufgaben nach den Ab#ätzen 2 bis 4 i#t das Landratsamt als 
untere #taatliche Verwaltungsbehörde. Für die Auf#icht gelten die Art. 111, 112 Abs. 1 und Art. 114 bis 115 ent#prechend. 
(8) Die gemeindefreien Gebiete oder Teile hiervon werden vom Landratsamt benannt. 
 

Art. 13. 
Änderungen 

 
(1) Gemeindefreie Gebiete oder Teile hiervon #ind auf Antrag angrenzender Gemeinden in die#e einzugliedern, wenn nicht 
dringende Gründe des öffentlichen Wohls entgegen#tehen. Beantragen mehrere Gemeinden die Eingliederung, #o richtet 
#ich die Ent#cheidung darüber, ob und in welchem Umfang den Anträgen #tattgegeben wird, nach Gründen des öffentlichen 
Wohls. Aus den gleichen Gründen können Ent#cheidungen nach den Sätzen 1 und 2 auch von Amts wegen getroffen 
werden; 
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dabei können auch neue Gemeinden gebildet werden. Falls dringende Gründe des öffentlichen Wohls vorliegen, können auf 
Antrag oder von Amts wegen unbewohntes Gemeindegebiet oder Teile hiervon einem gemeindefreien Gebiet angegliedert 
oder zu einem neuen gemeindefreien Gebiet erklärt werden. Vor der Änderung #ind die beteiligten Gemeinden und 
Landkrei#e #owie die Eigentümer der gemeindefreien Grund#tücke im Änderungsgebiet zu hören. Für die Kreisbürger, die 
#eit minde#tens #echs Monaten im Änderungsgebiet ihren Aufenthalt haben, kann eine geheime Ab#timmung angeordnet 
werden. 
(2) Änderungen im Be#tand oder Gebiet von Gemeinden können unbe#chadet des Ab#atzes 1 vorgenommen werden, 
1. wenn Gründe des öffentlichen Wohls vorliegen und die beteiligten Gemeinden einver#tanden #ind, 
2. gegen den Willen beteiligter Gemeinden, wenn dringende Gründe des öffentlichen Wohls vorliegen. 
Vor Maßnahmen nach Satz 1 Nr. 2 #ind die beteiligten Gemeinden zu hören. 
(3) Eine Gemeinde kann durch Ausgliederung aus einer be#tehenden Gemeinde gebildet werden, wenn 
1 . Gründe des öffentlichen Wohls vorliegen, 
2. die zu bildende Gemeinde minde#tens 2.000 Einwohner hat oder Mitgliedsgemeinde einer Verwaltungsgemein#chaft 
wird und 
3. die be#tehende Gemeinde mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der Mitglieder des Gemeinderats 
zu#timmt. 
(4) Den Gemeindebürgern, deren gemeindliche Zugehörigkeit wech#elt, #oll Gelegenheit gegeben werden, zu der Änderung, 
bei der Bildung einer Gemeinde auch zu deren Namen, in geheimer Ab#timmung Stellung zu nehmen. 
 

Art. 14. 
Zu#tändige Behörde; Fortgeltung des Ortsrechts 

 
(1)Die in Art. 13 genannten Änderungen werden durch Ge#etz vorgenommen, wenn dadurch eine Gemeinde im Be#tand 
geändert oder neu gebildet wird. Die übrigen in Art. 11 genannten Änderungen werden durch Rechtsverordnung 
vorgenommen; die#e erläßt das Landratsamt, wenn nur Teile von Gemeindegebiet umgemeindet werden, die von nicht mehr 
als 50 Einwohnern bewohnt werden, #on#t die Regierung. Die Regierung kann in der Rechtsverordnung, für deren Erlaß 
#ie zu#tändig i#t, auch Teile von Gemeindegebieten, die von nicht mehr als 50 Einwohnern bewohnt werden, umgemeinden, 
wenn die Umgemeindung mit der anderen Änderung rechtlich oder #achlich zu#ammenhängt. 
(2) Wird eine Gemeinde durch Ausgliederung aus einer be#tehenden Gemeinde gebildet, gilt das Ortsrecht in #einem 
bisherigen Geltungsbereich fort. Bei Gebietsänderungen er#treckt #ich das Ortsrecht der aufnehmenden Gemeinde auf das 
aufgenommene Gebiet, wenn nicht in der Vor#chrift über die Gebietsänderung etwas Abweichendes be#timmt i#t. 
 

Art. 15. 
Weitere Folgen der Änderungen 

 
(1) Unbe#chadet der Landkreisordnung regelt im Fall des Art. 14 Abs. 1 Satz 1 die Regierung, im Übrigen die gemäß 
Art.14 Abs. 1 Sätze 2 und 3 zu#tändige Behörde die mit der Änderung zu#ammenhängenden weiteren Rechts- und 

Verwaltungsfragen. Sie kann insbe#ondere eine Neuwahl oder Ergänzung der gemeindlichen Vertretungsorgane für den 
Re#t der Wahlzeit anordnen. Beträgt der Re#t der Wahlzeit weniger als zwei Jahre, #o kann die zu#tändige Behörde 
be#timmen, daß die Wahlzeit der neu gewählten Vertretungsorgane erst mit Ablauf der folgenden Wahlzeit endet. 

(2) Die vermögensrechtlichen Verhältni##e werden durch Übereinkunft der beteiligten Gemeinden geregelt. Der 
Übereinkunft kommt mit dem in ihr be#timmten Zeitpunkt, frühe#tens jedoch mit Rechtswirksamkeit der Änderung, 
unmittelbar rechtsbegründende Wirkung zu. Kommt eine Übereinkunft nicht zu#tande, #o ent#cheiden das 
Verwaltungsgericht und in der Berufungsin#tanz das Deut#che Reichsgericht als Schiedsgericht. 
(3) Soweit der Aufenthalt Voraus#etzung für Rechte und Pflichten i#t, gilt in den Fällen des Art. 13 der vor der 
Änderung liegende Aufenthalt im Änderungsgebiet als Aufenthalt in der neuen Gemeinde. 
 

Art. 16. 
Vermögensrechtliche Sonderregelungen 
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(1) Bevor eine unbewohnte Gemeinde aufgelö#t und ihr Gebiet einem gemeindefreien Gebiet angegliedert oder zu einem 
gemeindefreien Gebiet erklärt wird, regelt die Regierung deren vermögensrechtliche Verhältni##e. Die Regelung erlangt 
mit der Auflö#ung der Gemeinde unmittelbar rechtsbegründende Wirkung. 
(2) Das unbewegliche Verwaltungsvermögen der Gemeinde i#t den Eigentümern der im künftigen gemeindefreien Gebiet 
gelegenen Grundstücke, deren Intere##en oder Maßnahmen zu der Änderung 
nach Ab#atz 1 geführt haben, zu Miteigentum nach Bruchteilen zu übertragen, #oweit #ie es für ihre öffentlichen Aufgaben 
benötigen. Die Miteigentumsanteile be#timmen sich nach dem Verhältnis der Einheitswerte der in Satz 1 genannten 
Grund#tücke. Die für Zwecke des unbeweglichen Verwaltungsvermögens eingegangenen Verbindlichkeiten #ind mit der 
Übertragung die#es Vermögens auf die in Satz 1 genannten Grund#tückseigentümer als Ge#amtschuldner zu übertragen. 
Für die Verpflichtung der Grund#tückseigentümer untereinander gilt Satz 2 #inngemäß. 
(3) Das #on#tige Vermögen der Gemeinde i#t dem Landkreis zu übertragen; die in Ab#atz 2 Satz 3 nicht erfaßten und die 
#on#tigen Verbindlichkeiten #ind bis zur Höhe des Werts des ihm übertragenen Vermögens auf den Landkreis, im übrigen 
auf die in Ab#atz 2 Satz 1 genannten Grund#tückseigentümer als Ge#amt#chuldner zu übertragen. Für die Verpflichtung 
der Grund#tückseigentümer untereinander gilt Ab#atz 2 Satz 2 #inngemäß. 
(4) Wird durch die Auflö#ung einer unbewohnten Gemeinde die Lei#tungsfähigkeit oder das Vermögen einer anderen 
Gemeinde oder #on#tigen Körper#chaft des öffentlichen Rechts beeinträchtigt, #o i#t der Landkreis, dem das #on#tige 
Vermögen der Gemeinde übertragen wurde, verpflichtet, dafür einen Ausgleich zu gewähren. Soweit das dem Landkreis 
übertragene Vermögen dazu nicht ausreicht, #ind die in Ab#atz 2 Satz 1 genannten Grund#tückseigentümer als 
Ge#amt#chuldner hierzu verpflichtet. Für die Verpflichtung der Grund#tückseigentümer untereinander gilt Ab#atz 2 Satz 2 
#inngemäß. 
(5) Wird aus dem ganzen Gebiet oder einem Teilgebiet einer aufgelö#ten Gemeinde, das einem gemeindefreien Gebiet 
angegliedert oder zu einem gemeindefreien Gebiet erklärt wurde, wieder eine Gemeinde gebildet oder wird #olches Gebiet in 
eine Gemeinde eingegliedert, #o überträgt die Regierung das den Grund#tückseigentümern die#es Gebiets übertragene, auf 
die#em Gebiet gelegene, unbewegliche Verwaltungsvermögen unentgeltlich auf die Gemeinde. Sie überträgt der Gemeinde 
ferner die nach Ab#atz 2 Satz 3 und Ab#atz 3 Satz 1 übergegangenen Verbindlichkeiten. 
Die Regelung erlangt mit der Unanfechtbarkeit der Verfügung der Regierung unmittelbar rechtsbegründende Wirkung. 
 
 (6) Das Reichsamt des Innern wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung das Verfahren näher zu regeln und darin 
Vor#chriften über die Be#tellung und die Aufgaben eines Gemeindeverwalters aufzulö#ender Gemeinden zu erla##en. 
 

Art. 17. 
Bekanntmachung; Gebühren 

 
(1) Rechtsverordnungen nach Art. 15 #ind, #oweit #ie vom Landratsamt oder von der Regierung erla##en werden, im 
Amtsblatt der Regierung bekanntzumachen. 
(2) Für Änderungen nach Art. 14 und Rechtshandlungen, die aus Anlaß #olcher Änderungen erforderlich #ind, werden 
Abgaben (insbe#ondere auch die Ko#ten nach dem Gerichtsko#tenge#etz und der Ko#tenordnung ein#chließlich der 
Beurkundungs- und Beglaubigungsgebühren) nicht erhoben, #oweit eine Befreiung landesrechtlich zulä##ig i#t. Auslagen 
werden nicht er#etzt. 
 

4. Abschnitt 
Rechte und Pflichten der Gemeindeangehörigen 

  

Art. 18. 
Einwohner und Bürger 

 
(1) Gemeindeangehörige #ind alle Gemeindeeinwohner. Sie haben gegenüber der Gemeinde die gleichen Rechte und 
Pflichten. Ausnahmen bedürfen eines be#onderen Rechtstitels. 
(2) Gemeindebürger #ind die Gemeindeangehörigen, die in ihrer Gemeinde das Recht, an den Gemeindewahlen 
teilzunehmen, be#itzen. 
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Art. 19. 

Ehrenbürgerrecht 
 
(1) Die Gemeinden können Per#önlichkeiten, die #ich um #ie be#onders verdient gemacht haben, zu Ehrenbürgern ernennen. 
(2) Die Gemeinden können die Ernennung zu Ehrenbürgern wegen unwürdigen Verhaltens widerrufen; der Be#chluß 
bedarf einer Mehrheit von zwei Dritteln der #timmberechtigten Mitglieder des Gemeinderats. 
 

Art. 20. 
Wahlrecht 

 
Die Gemeindebürger wählen den Gemeinderat und mit der Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen den er#ten 
Bürgermei#ter. 
 

Art. 21. 
Mitberatungsrecht (Bürgerver#ammlung) 

 
(1) In jeder Gemeinde hat der er#te Bürgermei#ter minde#tens einmal jährlich, auf Verlangen des Gemeinderats auch 
öfter, eine Bürgerver#ammlung zur Erörterung gemeindlicher Angelegenheiten einzuberufen. In größeren Gemeinden #ollen 
Bürgerver#ammlungen auf Teile des Gemeindegebiets be#chränkt werden. 
(2) Eine Bürgerver#ammlung muß innerhalb von drei Monaten #tattfinden, wenn das von minde#tens 5 v.H., in den 
Gemeinden mit mehr als 10.000 Einwohner von mindestens 2,5 v.H. der Gemeindebürger unter Angabe der Tagesordnung 
#chriftlich beantragt wird; die Bürgerver#ammlung kann eine Ergänzung der Tagesordnung be#chließen, wenn es #päte#tens 
eine Woche vor der Bürgerver#ammlung bei der Gemeinde #chriftlich beantragt wird. Die Tagesordnung darf nur 
gemeindliche Angelegenheiten zum Gegen#tand haben. Die Sätze 1 und 2 gelten ent#prechend für Gemeindeteile, die bei 
Inkrafttreten die#es Ge#etzes noch #elb#tändige Gemeinden waren, und in Städten mit mehr als 100.000 Einwohnern für 
Stadtbezirke; die Tagesordnungspunkte #ollen #ich vor allem auf den Gemeindeteil oder Stadtbezirk beziehen. Die 
Einberufung einer Bürgerver#ammlung nach den Sätzen 1 und 3 kann nur einmal jährlich beantragt werden. 
(3) Das Wort können grund#ätzlich nur Gemeindebürger erhalten. Ausnahmen kann die Bürgerver#ammlung be#chließen; 
der Vor#itzende #oll einem Vertreter der Auf#ichtsbehörde auf Verlangen das Wort erteilen. Den Vor#itz in der 
Ver#ammlung führt der er#te Bürgermei#ter oder ein von ihm be#tellter Vertreter. 
(4) Empfehlungen der Bürgerver#ammlungen mü##en innerhalb einer Fri#t von drei Monaten vom Gemeinderat behandelt 
werden. Die#e Fri#t und die Fri#t nach Ab#atz 2 Satz 1 ruhen während der gemäß Art. 37 Abs. 4 Satz 1 be#timmten 
Ferienzeit. 

 

Art. 22. 
Bürgerbegehren und Bürgerent#cheid 

 
(1) Die Gemeindebürger können über Angelegenheiten des eigenen Wirkungskrei#es der Gemeinde einen Bürgerent#cheid 
beantragen (Bürgerbegehren). 
(2) Der Gemeinderat kann be#chließen, daß über eine Angelegenheit des eigenen Wirkungskrei#es der Gemeinde ein 
Bürgerent#cheid #tattfindet. 
(3) Ein Bürgerent#cheid findet nicht #tatt über Angelegenheiten, die kraft Ge#etz dem er#ten Bürgermei#ter obliegen, über 
Fragen der inneren Organisation der Gemeindeverwaltung, über die Rechtsverhältni##e der Gemeinderatsmitglieder, der 
Bürgermei#ter und der Gemeindebedien#teten und über die Haushalts#atzung. 
(4) Das Bürgerbegehren muß bei der Gemeinde eingereicht werden und eine mit Ja oder Nein zu ent#cheidende 
Frage#tellung und eine Begründung enthalten #owie bis zu drei Per#onen benennen, die berechtigt #ind, die 
Unterzeichnenden zu vertreten. Für den Fall ihrer Verhinderung oder ihres Aus#cheidens können auf den 
Unter#chriftenli#ten zu#ätzlich #tellvertretende Per#onen benannt werden. 
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(5) Das Bürgerbegehren kann nur von Per#onen unterzeichnet werden, die am Tag der Einreichung des Bürgerbegehrens 
Gemeindebürger #ind. Für die Fe#t#tellung der Zahl der gültigen Unter#chriften i#t das von der Gemeinde zum Stand 
die#es Tages anzulegende Bürgerverzeichnis maßgebend. 
(6) Ein Bürgerbegehren muß in Gemeinden 
bis zu 10.000 Einwohnern von minde#tens 10 v. H., 
bis zu 20.000 Einwohnern von minde#tens 9 v.H., 
bis zu 30.000 Einwohnern von minde#tens 8 v.H., 
bis zu 50.000 Einwohnern von minde#tens 7 v.H., 
bis zu 100.000 Einwohnern von minde#tens 6 v.H., 
bis zu 500.000 Einwohnern von minde#tens 5 v.H., 
mit mehr als 500.000 Einwohnern von minde#tens 3 v.H. 
der Gemeindebürger unter#chrieben #ein. 
(7) Über die Zulä##igkeit des Bürgerbegehrens ent#cheidet der Gemeinderat unverzüglich, #päte#tens innerhalb eines 
Monats nach Einreichung des Bürgerbegehrens. Gegen die Ent#cheidung können die vertretungsberechtigten Per#onen des 
Bürgerbegehrens ohne Vorverfahren Klage erheben. 
(8) I#t die Zulä##igkeit des Bürgerbegehrens fe#tge#tellt, darf bis zur Durchführung des Bürgerent#cheids eine dem 
Begehren entgegen#tehende Ent#cheidung der Gemeindeorgane nicht mehr getroffen oder mit dem Vollzug einer derartigen 
Ent#cheidung nicht mehr begonnen werden, es #ei denn, zu die#em Zeitpunkt haben rechtliche Verpflichtungen der Gemeinde 
hierzu be#tanden. 
(9) Der Bürgerent#cheid i#t an einem Sonntag innerhalb von drei Monaten nach der Fe#t#tellung der Zulä##igkeit des 
Bürgerbegehrens durchzuführen; der Gemeinderat kann die Fri#t im Einvernehmen mit den vertretungsberechtigten 
Per#onen des Bürgerbegehrens um höch#tens drei Monate verlängern. Die Ko#ten des Bürgerent#cheids trägt die 
Gemeinde. Stimmberechtigt i#t jeder Gemeindebürger. Die Möglichkeit der brieflichen Ab#timmung i#t zu gewährleisten. 
(10) I#t in einem Stadtbezirk ein Bezirksaus#chuß gebildet worden, #o kann über Angelegenheiten, die die#em 
Bezirksaus#chuß zur Ent#cheidung übertragen #ind, auch innerhalb des Stadtbezirks ein Bürgerent#cheid #tattfinden. 
Stimmberechtigt i#t jeder im Stadtbezirk wohnhafte Gemeindebürger. 
Das Bürgerbegehren i#t beim Bezirksaus#chuß zur Weiterleitung an den Stadtrat einzureichen. Die Vor#chriften der 
Ab#ätze 2 bis 16 finden ent#prechend Anwendung. 
(11) Bei einem Bürgerent#cheid i#t die ge#tellte Frage in dem Sinn ent#chieden, in dem #ie von der Mehrheit der 
abgegebenen gültigen Stimmen beantwortet wurde, #ofern die#e Mehrheit in Gemeinden bis zu 50.000 Einwohnern 
minde#tens 20 v.H, 
bis zu 100.000 Einwohnern minde#tens 15 v.H., 
mit mehr als 100.000 Einwohnern minde#tens 10 v.H. 
der Stimmberechtigten beträgt. 
Bei Stimmengleichheit gilt die Frage als mit Nein beantwortet. Sollen an einem Tag mehrere Bürgerent#cheide 
#tattfinden, hat der Gemeinderat eine Stichfrage für den Fall zu be#chließen, daß die gleichzeitig zur Ab#timmung ge#tellten 
Fragen in einer miteinander nicht zu vereinbarenden Wie#e beantwortet werden (Stichent#cheid). Es gilt dann diejenige 
Ent#cheidung, für die #ich im Stichent#cheid die Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen aus#pricht. Bei 
Stimmengleichheit im Stichent#cheid gilt der Bürgerent#cheid, de##en Frage mit der höch#ten Stimmenzahl mehrheitlich 
beantwortet worden i#t. 
(12) Der Bürgerent#cheid hat die Wirkung eines Beschlu##es des Gemeinderats. Der Bürgerent#cheid kann innerhalb 
eines Jahres nur durch einen neuen Bürgerent#cheid abgeändert werden, es #ei denn, daß #ich die dem Bürgerent#cheid 
zugrunde liegende Sach- oder Rechtslage we#entlich geändert hat. 
(13) Der Bürgerent#cheid entfällt, wenn der Gemeinderat die Durchführung der mit dem Bürgerbegehren verlangten 
Maßnahme be#chließt. Für einen Be#chluß nach Satz 1 gilt die Bindungswirkung des Ab#atzes 13 Satz 2 ent#prechend. 
(14) Die im Gemeinderat und die von den vertretungsberechtigten Per#onen des Bürgerbegehrens vertretenen 
Auffa##ungen zum Gegen#tand des Bürgerent#cheids dürfen in Veröffentlichungen und Veran#taltungen der Gemeinde nur 
in gleichem Umfang darge#tellt werden. Zur Information der Bürgerinnen und Bürger werden von der Gemeinde den 
Beteiligten die gleichen Möglichkeiten wie bei Gemeinderatswahlen eröffnet. 
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(15) Das Ergebnis des Bürgerent#cheids i#t in der Gemeinde in der ortsüblichen Wie#e bekanntzumachen. 
(16) Die Gemeinden können das Nähere durch Satzung regeln. Das Recht auf freies Unter#chriften#ammeln darf nicht 
einge#chränkt werden. 
 

Art. 23. 
Bürgerantrag 

 
(1) Die Gemeindebürger können beantragen, daß das zu#tändige Gemeindeorgan eine gemeindliche Angelegenheit behandelt 
(Bürgerantrag). Ein Bürgerantrag darf nicht Angelegenheiten zum Gegen#tand haben, für die innerhalb eines Jahres vor 
Antragseinrichtung bereits ein Bürgerantrag ge#tellt worden i#t. 
(2) Der Bürgerantrag muß bei der Gemeinde eingereicht werden, eine Begründung enthalten und bis zu drei Per#onen 
benennen, die berechtigt #ind, die Unterzeichnenden zu vertreten. Für den Fall ihrer Verhinderung oder ihres Aus#cheidens 
können auf den Unter#chriftenli#ten zu#ätzlich #tellvertretende Per#onen benannt werden. 
(3) Der Bürgerantrag muß von minde#tens 1 v.H. der Gemeindeeinwohner unter#chrieben #ein. Unter#chriftsberechtigt #ind 
die Gemeindebürger. 
(4) Über die Zulä##igkeit eines Bürgerantrags ent#cheidet das für die Behandlung der Angelegenheit zu#tändige 
Gemeindeorgan innerhalb eines Monats #eit der Einreichung des Bürgerantrags. 
(5) I#t die Zulä##igkeit des Bürgerantrags fe#tge#tellt, hat ihn das zu#tändige Gemeindeorgan innerhalb von drei Monaten 
zu behandeln. 
(6) In Gemeinden, in denen Bezirksaus#chü##e gebildet #ind, können in Angelegenheiten, für die die Bezirksaus#chü##e 
zu#tändig #ind, Bürgeranträge ge#tellt werden. Hierfür gelten die Ab#ätze 1 bis 5 ent#prechend mit der Maßgabe, daß 
1. unter#chriftsberechtigt nur ist, wer im Zu#tändigkeitsbereich des Bezirksaus#chu#es Gemeindebürger i#t, 
2. #ich die erforderliche Unter#chriftenzahl nach der Einwohnerzahl des Stadtbezirks berechnet, 
3. der Bezirksaus#chuß über die Zulä##igkeit des Bürgerantrags und über für zulä##ig erklärte Bürgeranträge ent#cheidet. 
(7) Die Fri#ten nach den Ab#ätzen 4 und 5 ruhen während der gemäß Art. 37 Abs. 4 Satz 1 be#timmten Ferienzeit. 
 

Art. 24. 
Ehrenamtliche Tätigkeit 

 
(1) Die Gemeindebürger #ind zur Übernahme gemeindlicher Ehrenämter verpflichtet. Sie können nur aus wichtigem Grund 
die Übernahme von Ehrenämtern ablehnen oder ein Ehrenamt niederlegen. Als wichtiger Grund i#t es insbe#ondere 
anzu#ehen, wenn der Verpflichtete die Tätigkeit nicht ordnungsgemäß ausüben kann. Ein Ablehnung des Ehrenamts i#t 
ohne triftigen Grund nicht möglich. 
(2) Ehrenamtlich tätige Per#onen können von der Stelle, die #ie berufen hat, abberufen werden, wenn ein wichtiger Grund 
vorliegt. Ein #olcher liegt auch dann vor, wenn die ehrenamtlich tätige Per#on ihre Pflichten gröblich verletzt oder #ich als 
unwürdig erwie#en hat. 
(3) Die be#onderen ge#etzlichen Vor#chriften bleiben unberührt. 
 

Art. 25. 
Sorgfalts- und Ver#chwiegenheitspflicht 

 
(1) Ehrenamtlich tätige Gemeindebürger #ind verpflichtet, ihre Obliegenheiten gewi##enhaft wahrzunehmen. 
(2) Sie haben über die ihnen bei ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit bekanntgewordenen Angelegenheiten Ver#chwiegenheit zu 
bewahren; das gilt nicht für Mitteilungen im amtlichen Verkehr und über Tat#achen, die offenkundig #ind oder ihrer 
Bedeutung nach keiner Geheimhaltung bedürfen. Sie dürfen die Kenntnis der nach Satz 1 geheimzuhaltenden 
Angelegenheiten nicht unbefugt verwerten. 
Sie haben auf Verlangen des Gemeinderats amtliche Schrift#tücke, Zeichnungen, bildliche Dar#tellungen und 
Aufzeichnungen jeder Art über dien#tliche Vorgänge herauszugeben, auch #oweit es #ich um Wiedergaben handelt. Die#e 
Verpflichtungen be#tehen auch nach Beendigung des Ehrenamts fort. Die Herausgabepflicht trifft auch die 
Hinterbliebenen und Erben. 
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(3) Ehrenamtlich tätige Gemeindebürger dürfen ohne Genehmigung über Angelegenheiten, über die #ie Ver#chwiegenheit 
zu bewahren haben, weder vor Gericht noch außergerichtlich aus#agen oder Erklärungen abgeben. Die Genehmigung erteilt 
der er#te Bürgermei#ter. Über die Ver#agung der Genehmigung, als Zeuge auszu#agen, ent#cheidet die 
Rechtsauf#ichtsbehörde. 
(4) Wer den Verpflichtungen der Ab#ätze 1, 2 oder 3 Satz 1 #chuldhaft zuwiderhandelt, kann im Einzelfall bei unbefugter 
Offenbarung per#onenbezogener Daten mit Ordnungsgeld belegt werden; die Verantwortlichkeit nach anderen ge#etzlichen 
Vor#chriften bleibt unberührt. Die Haftung gegenüber der Gemeinde richtet #ich nach den für den er#ten Bürgermei#ter 
geltenden Vor#chriften und tritt nur ein, wenn Vor#atz oder grobe Fahrlä##igkeit zur La#t liegt. Die Gemeinde #tellt die 
Verantwortlichen von der Haftung frei, wenn #ie von Dritten unmittelbar in An#pruch genommen werden und der 
Schaden weder vor#ätzlich noch grob fahrlä##ig verur#acht worden i#t. 
(5) Für die ehrenamtlichen Bürgermei#ter gelten die be#onderen ge#etzlichen Vor#chriften. 
 

Art. 26. 
Ent#chädigung 

 
(1) Ehrenamtlich tätige Gemeindebürger haben An#pruch auf angeme##ene Ent#chädigung. Das Nähere wird durch 
Satzung be#timmt. Auf die Ent#chädigung kann nicht verzichtet werden. Der An#pruch i#t nicht übertragbar. 
(2) Ehrenamtlich tätige Gemeindebürger erhalten ferner für die nach Maßgabe näherer Be#timmung in der Satzung zur 
Wahrnehmung des Ehrenamts notwendige Teilnahme an Sitzungen, Be#prechungen oder anderen Veran#taltungen 
folgende Er#atzlei#tungen: 
1. Ange#tellten und Arbeitern wird der ihnen ent#tandene nachgewie#ene Verdien#tausfall er#etzt. 
2. Selb#tändig Tätige können für die ihnen ent#tehende Zeitver#äumnis eine Verdien#tausfallent#chädigung erhalten. Die 
Ent#chädigung wird auf der Grundlage eines #atzungsmäßig fe#tgelegten Pau#chal#atzes gewährt. Wegezeiten können in 
angeme##enem Umfang berück#ichtigt werden. 
3. Per#onen, die keine Er#atzansprüche nach Nummern 1 und 2 haben, denen aber im beruflichen oder häu#lichen Bereich 
ein Nachteil ent#teht, der in der Regel nur durch das Nachholen ver#äumter Arbeit oder die Inanspruchnahme einer 
Hilfskraft ausgeglichen werden kann, können eine Ent#chädigung erhalten. Die Ent#chädigung wird auf der Grundlage 
eines #atzungsmäßig fe#tgelegten Pauschal#atzes gewährt. Der Pau#chal#atz darf nicht höher #ein als der Pau#chal#atz nach 
Nummer 2. Wegezeiten können in angeme##enem Umfang berück#ichtigt werden. 
(3) Die Ab#ätze 1 und 2 gelten nicht für den er#ten Bürgermei#ter und für die berufsmäßigen weiteren Bürgermei#ter. 
(4) Vergütungen für Tätigkeiten, die ehrenamtlich tätige Gemeindebürger kraft Amtes oder auf Vor#chlag oder 
Veranla##ung der Gemeinde in einem Auf#ichtsrat, Vor#tand oder #on#tigen Organ oder Gremium eines privatrechtlich 
oder öffentlich-rechtlich organi#ierten Unternehmens wahrnehmen, #ind an die Gemeinde abzuführen, #oweit dies von der 
jeweiligen Gemeinde fe#tgelegt wird. Von der Gemeinde veranlaßt #ind auch Tätigkeiten, die von einem Unternehmen, an 
dem #ie unmittelbar oder mittelbar ganz oder mehrheitlich beteiligt i#t, einem ehrenamtlich tätigen Gemeindebürger 
übertragen werden. Bei der Fe#t#etzung des abzuführenden Betrags #ind von den Vergütungen Aufwendungen abzu#etzen, 
die im Zu#ammenhang mit der Tätigkeit nachwei#lich ent#tanden #ind.  
 

Art. 27. 
Benutzung öffentlicher Einrichtungen; Tragung der Gemeindela#ten 

 
(1) Alle Gemeindeangehörigen #ind nach den be#tehenden allgemeinen Vor#chriften berechtigt, die öffentlichen 
Einrichtungen der Gemeinde zu benutzen. Sie #ind verpflichtet, die Gemeindela#ten zu tragen. 
 
(2) Mehrere techni#ch #elb#tändige Anlagen der Gemeinde, die dem#elben Zweck dienen, können eine Einrichtung oder 
einzelne rechtlich #elb#tändige Einrichtungen bilden. Die Gemeinde ent#cheidet das durch Satzung; trifft #ie keine 
Regelung, liegt nur eine Einrichtung vor. 
(3) Auswärts wohnende Per#onen haben für ihren Grundbe#itz oder ihre gewerblichen Niederla##ungen im Gemeindegebiet 
gegenüber der Gemeinde die gleichen Rechte und Pflichten wie ortsan#ä##ige Grundbe#itzer und Gewerbetreibende. 
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(4) Die Vor#chriften in den Ab#ätzen 1 und 3 finden auf juri#ti#che Per#onen und Per#onenvereinigungen ent#prechende 
Anwendung. 
(5) Die Benutzung der öffentlichen, dem Gemeingebrauch dienenden Einrichtungen #teht nach Maßgabe der be#tehenden 
Vor#chriften jedermann zu. 
 

5. Abschnitt 
Gemeindehoheit 

 
Art. 28. 

Verwaltungs- und Finanzhoheit 
 

(1) Die Hoheitsgewalt der Gemeinde umfaßt das Gemeindegebiet und #eine ge#amte Bevölkerung (Gemeindehoheit). 
(2) Die Gemeinden haben das Recht, ihr Finanzwe#en im Rahmen der ge#etzlichen Be#timmungen #elb#t zu regeln. Sie 
#ind insbe#ondere befugt, zur Deckung des für die Erfüllung ihrer Aufgaben notwendigen Finanzbedarfs Abgaben nach 
Maßgabe der Ge#etze zu erheben, #oweit ihre #on#tigen Einnahmen nicht ausreichen. Zu die#em Zweck i#t ihnen das Recht 
zur Erhebung eigener Steuern und #on#tiger Abgaben im ausreichenden Maß zu gewährlei#ten. 
(3) Der Staat hat den Gemeinden zur Erfüllung ihrer Aufgaben weitere Mittel im Rahmen des Staatshaushalts 
zuzuwei#en. 
 

Art. 29. 
Ortsrecht 

 
Die Gemeinden können zur Regelung ihrer Angelegenheiten Satzungen erla##en. Satzungen zur Regelung übertragener 
Angelegenheiten, bewehrte Satzungen (Art. 30 Abs. 2) und Verordnungen #ind nur in den ge#etzlich be#timmten Fällen 
zulä##ig. In #olchen Satzungen und in Verordnungen #oll ihre be#ondere Rechtsgrundlage angegeben werden. 
 

Art. 30. 
Inhalt der Satzungen 

 
(1) In den Satzungen können die Gemeinden insbe#ondere 
1. die Benutzung ihres Eigentums und ihrer öffentlichen Einrichtungen regeln, 
2. aus Gründen des öffentlichen Wohls den An#chluß an die Wa##erver#orgung, die Abwa##erbe#eitigung, die 
Abfallent#orgung, die Straßenreinigung und ähnliche der Ge#undheit dienende Einrichtungen vor#chreiben und vorbehaltlich 
anderweitiger ge#etzlicher Vor#chriften die Benutzung die#er Einrichtungen #owie der Be#tattungseinrichtungen und von 
Schlachthöfen zur Pflicht machen,  
3. für Grund#tücke, die einer neuen Bebauung zugeführt werden, und in Sanierungsgebieten den An#chluß an 
Einrichtungen zur Ver#orgung mit Fernwärme und deren Benutzung zur Pflicht machen, #ofern der An#chluß aus 
be#onderen #tädtebaulichen Gründen oder zum Schutz vor #chädlichen Umwelteinwirkungen im Sinn des Reich-
Immi##ions#chutzge#etzes notwendig i#t; ausgenommen #ind Grundstücke mit emi##ionsfreien Heizeinrichtungen, 
4. Gemeindedien#te (Hand- und Spanndien#te) zur Erfüllung gemeindlicher Aufgaben unter angeme##ener 
Berück#ichtigung der per#önlichen Verhältni##e der Pflichtigen anordnen. 
(2) In den Satzungen kann die Er#atzvornahme auf Ko#ten #äumiger Verpflichteter für zulä##ig erklärt werden. In den 
Fällen des Ab#atzes 1 Nr. 1 bis 3 können in der Satzung Zuwiderhandlungen als Ordnungswidrigkeiten geahndet werden. 
In Satzungen nach Ab#atz 1 Nr. 2 und 3 kann vorge#chrieben werden, daß Eigentümer das Anbringen und Verlegen 
örtlicher Leitungen für die Wa##erver#orgung, die Abwa##erbe#eitigung und die Ver#orgung mit Fernwärme auf ihrem 
Grund#tück zu dulden haben, wenn die#es an die Einrichtung ange#chlo##en oder anzu#chließen i#t, in wirt#chaftlichem 
Zu#ammenhang mit der Einrichtung benutzt wird oder wenn die Möglichkeit der Inanspruchnahme der Einrichtung für 
das Grund#tück #on#t vorteilhaft i#t; die Duldungspflicht entfällt, wenn die Inan#pruchnahme des Grund#tücks Eigentümer 
mehr als notwendig oder in unzumutbarer Wie#e bela#ten würde. 
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(3) In Satzungen nach Ab#atz 1 Nr. 1 bis 3 und in Satzungen, die auf Grund anderer Ge#etze, die auf die#en Artikel 
verwei#en, erla##en werden, kann be#timmt werden, daß die von der Gemeinde mit dem Vollzug die#er Satzungen 
beauftragten Per#onen berechtigt #ind, zur Überwachung der Pflichten, die #ich nach die#en Satzungen und Ge#etzen 
ergeben, zu angeme##ener Tageszeit Grund#tücke, Gebäude, Anlagen, Einrichtungen, Wohnungen und Wohnräume im 
erforderlichen Umfang zu betreten. 
 

Art. 31. 
Inkrafttreten; Ausfertigung und Bekanntmachung 

 
(1) Satzungen treten eine Woche nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. In der Satzung kann ein anderer Zeitpunkt 
be#timmt werden, in bewehrten Satzungen und anderen Satzungen, die nicht mit rückwirkender Kraft erla##en werden 
dürfen, jedoch frühe#tens der auf die Bekanntmachung folgende Tag. 
(2) Satzungen #ind auszufertigen und im Amtsblatt der Gemeinde amtlich bekanntzumachen; das Amtsblatt der 
Verwaltungsgemein#chaft gilt als Amtsblatt der Gemeinde, wenn die Gemeinde, die einer Verwaltungsgemein#chaft 
angehört, kein eigenes Amtsblatt unterhält. Hat die Gemeinde kein Amtsblatt im Sinn des Satzes 1, #o #ind die 
Satzungen im Amtsblatt des Landkrei#es oder des Landratsamts, #on#t in anderen regelmäßig er#cheinenden Druckwerken 
amtlich bekanntzumachen; 
die amtliche Bekanntmachung kann auch dadurch bewirkt werden, daß die Satzung in der Verwaltung der Gemeinde 
niedergelegt und die Niederlegung durch An#chlag an den für öffentliche Bekanntmachungen allgemein be#timmten Stellen 
(Gemeindetafeln) oder durch Mitteilung in einer Tageszeitung bekanntgegeben wird. 
 

Art. 32. 
Verwaltungsverfügungen; Maßnahmen 

 
(1) Die Gemeinden können im eigenen und im übertragenen Wirkungskreis die zur Durchführung von Ge#etzen, 
Rechtsverordnungen und Satzungen notwendigen Verfügungen an be#timmte Per#onen erla##en und unter Anwendung der 
ge#etzlichen Rechtsmittel vollziehen. 
(2) Verwaltungsakte, Ladungen oder #on#tige Mitteilungen, die auf Grund von Rechtsvor#chriften außerhalb die#es 
Ge#etzes amtlich, öffentlich oder ortsüblich bekanntzumachen #ind, hat die Gemeinde wie ihre Satzungen bekanntzumachen. 
Sind Pläne, Karten oder #on#tige Nachweise Be#tandteil einer Mitteilung nach Satz 1, so kann die Bekanntmachung 
unbe#chadet anderer Vor#chriften auch dadurch bewirkt werden, daß die Mitteilung mit den Nachwei#en auf die Dauer 
von zwei Wochen in der Verwaltung der Gemeinde ausgelegt wird; der Gegen#tand der Mitteilung #owie Ort und Zeit 
der Auslegung #ind minde#tens eine Woche vorher nach Satz 1 bekanntzumachen. 
 

Art. 33. 
Geldbußen und Verwarnungsgelder 

 
Geldbußen und Verwarnungsgelder, die auf Grund bewehrter Satzungen und Verordnungen fe#tge#etzt werden, fließen in 
die Gemeindeka##e. 

 

Zweiter Teil 
Verfa##ung und Verwaltung der Gemeinde 

 

1. Abschnitt 
Gemeindeorgane und ihre Hilfskräfte 

 

Art. 34. 
Hauptorgane 

 
Die Gemeinde wird durch den Gemeinderat verwaltet, #oweit nicht der er#te Bürgermei#ter #elb#tändig ent#cheidet (Art. 
42). 
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a) Der Gemeinderat und #eine Aus#chü##e 

 
Art. 35. 

Rechts#tellung; Aufgaben des Gemeinderats 
 
(1) Der Gemeinderat i#t die Vertretung der Gemeindebürger. Er führt in Städten die Bezeichnung Stadtrat, in Märkten 
die Bezeichnung Marktgemeinderat. 
(2) Der Gemeinderat ent#cheidet im Rahmen des Art. 34 über alle Angelegenheiten, für die nicht be#chließende Aus#chü##e 
(Art. 37) be#tellt #ind. 
(3) Der Gemeinderat überwacht die ge#amte Gemeindeverwaltung, insbe#ondere auch die Ausführung #einer Be#chlü##e. 
 

Art. 36. 
Zu#ammen#etzung des Gemeinderats 

 
(1) Der Gemeinderat be#teht aus dem er#ten Bürgermei#ter und den Gemeinderatsmitgliedern. 
(2) Die Gemeinderatsmitglieder werden in ehrenamtlicher Eigen#chaft gewählt. Ihre Zahl, ein#chließlich weiterer 
Bürgermei#ter, beträgt in Gemeinden 
mit bis zu 1.000 Einwohnern 8, 
mit mehr als 1.000 bis zu 2.000 Einwohnern 12, 
mit mehr als 2.000 bis zu 3.000 Einwohnern 14, 
mit mehr als 3.000 bis zu 5.000 Einwohnern 16, 
mit mehr als 5.000 bis zu 10.000 Einwohnern 20, 
mit mehr als 10.000 bis zu 20.000 Einwohnern 24, 
mit mehr als 20.000 bis zu 30.000 Einwohnern 30, 
mit mehr als 30.000 bis zu 50.000 Einwohnern 40, 
mit mehr als 50.000 bis zu 100.000 Einwohnern 44, 
mit mehr als 100.000 bis zu 200.000 Einwohnern 50, 
mit mehr als 200.000 bis zu 500.000 Einwohnern 60. 
Sinkt die Einwohnerzahl in einer Gemeinde unter eine der in Satz 2 genannten Einwohnergrenzen, #o i#t die Zahl der 
ehrenamtlichen Gemeinderatsmitglieder er#t in der übernäch#ten Wahlzeit auf die ge#etzlich vorge#chriebene Zahl zu 
verringern. 
(3) Ehrenamtliche Bürgermei#ter oder ehrenamtliche Gemeinderatsmitglieder in einer Gemeinde können nicht #ein: 
1. Beamte und leitende oder hauptberufliche Ange#tellte die#er Gemeinde, 
2. Beamte und leitende oder hauptberufliche Ange#tellte einer Verwaltungsgemeinschaft, der die Gemeinde angehört, 
3. leitende Beamte und leitende Ange#tellte von juri#ti#chen Per#onen oder #on#tigen Organi#ationen 
des öffentlichen oder privaten Rechts, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 v.H. beteiligt i#t; eine 
Beteiligung am Stimmrecht genügt, 
4. Beamte und Ange#tellte der Rechtsauf#ichtsbehörde, die unmittelbar mit Fragen der Rechtsauf#icht befaßt #ind, 
ausgenommen der gewählte Stellvertreter des Landrats. 
Satz 1 i#t nicht anzuwenden, wenn der Beamte während der Dauer des Ehrenamts ohne Dien#tbezüge beurlaubt i#t oder 
wenn #eine Rechte und Pflichten aus dem Dien#tverhältnis wegen der Wahl in eine ge#etzgebende Körper#chaft ruhen; dies 
gilt für Ange#tellte ent#prechend. Ein Landrat kann nicht ehrenamtliches Gemeinderatsmitglied einer kreisfreien Gemeinde 
#ein. Ein ehrenamtlicher Bürgermei#ter kann nicht berufsmäßiger Bürgermei#ter einer anderen Gemeinde #ein. 
(4) Alle Gemeinderatsmitglieder #ind in der er#ten nach ihrer Berufung #tattfindenden öffentlichen Sitzung in feierlicher 
Form zu vereidigen. Die Eidesformel lautet: 
„Ich #chwöre, daß ich meine Kraft dem Wohle des Deut#chen Volkes widmen, #einen Nutzen mehren, Schaden von ihm 
wenden, die Verfa##ung und die Ge#etze des Deut#chen Reichs und der Bundes#taaten wahren, meine Pflichten 
gewi##enhaft erfüllen und allen Men#chen gegenüber Gerechtigkeit walten la##en werde.“ 
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Der Eid kann auch mit den Worten "#o wahr mir Gott helfe" gelei#tet werden. Erklärt ein Gemeinderatsmitglied, daß es 
aus Glaubens- oder Gewi##ensgründen keinen Eid lei#ten könne, #o hat es an Stelle der Worte "ich schwöre" die Worte 
"ich gelobe" zu #prechen oder das Gelöbnis mit einer dem Bekenntnis #einer Religionsgemein#chaft oder der Überzeugung 
#einer Weltan#chauungsgemein#chaft ent#prechenden, gleichwertigen Beteuerungsformel einzuleiten. Den Eid nimmt der 
er#te Bürgermei#ter ab. Die Eideslei#tung entfällt für die Gemeinderatsmitglieder, die im An#chluß an ihre Amtszeit 
wieder zum Gemeinderatsmitglied der gleichen Gemeinde gewählt wurden. 
 

Art. 37. 
Aufgaben der Aus#chü##e 

 
(1) Der Gemeinderat kann vorberatende Aus#chü##e bilden. 
(2) Der Gemeinderat kann die Verwaltung be#timmter Ge#chäftszweige oder die Erledigung einzelner Angelegenheiten 
be#chließenden Aus#chü##en (Gemeinde#enaten) übertragen. Auf be#chließende Aus#chü##e können nicht übertragen werden 
1. die Be#chlußfa##ung über Angelegenheiten, zu deren Erledigung die Gemeinde der Genehmigung bedarf, 
2. der Erlaß von Satzungen und Verordnungen, ausgenommen alle Bebauungspläne und alle #on#tige Satzungen nach 
den geltenden Reichsvor#chriften, 
3. die Be#chlußfa##ung über die allgemeine Regelung der Bezüge der Gemeindebedien#teten und über beamten-, 
be#oldungs-, ver#orgungs- und di#ziplinarrechtliche Angelegenheiten der Bürgermei#ter und der berufsmäßigen 
Gemeinderatsmitglieder, #oweit nicht das Ge#etz über kommunale Wahlbeamte oder Di#ziplinarge#etze etwas anderes 
be#timmen, 
4. die Be#chlußfa##ung über die Haushalts#atzung und über die Nachtragshaushalts#atzungen (Art. 72 und 75), 
5. die Be#chlußfa##ung über den Finanzplan (Art. 77), 
6. die Fe#t#tellung der Jahresrechnung und der Jahresab#chlü##e der Eigenbetriebe mit kaufmänni#chem Rechnungswesen 
sowie die Be#chlußfa##ung über die Entla#tung (Art. 104), 
7. Ent#cheidungen über gemeindliche Unternehmen im Sinn von Art. 102, 
8. die hin#ichtlich der Eigenbetriebe dem Gemeinderat im übrigen vorbehaltenen Angelegenheiten (Art. 93), 
9. die Be#tellung und die Abberufung des Leiters des Rechnungsprüfungsamts #owie #eines Stellvertreters, 
10. die Be#chlußfa##ung über Änderungen von bewohntem Gemeindegebiet. 
(3) Be#chließende Aus#chü##e erledigen die ihnen übertragenen Angelegenheiten an Stelle des Gemeinderats, wenn nicht 
der er#te Bürgermei#ter oder #ein Stellvertreter im Aus#chuß, ein Drittel der #timmberechtigten Aus#chußmitglieder oder 
ein Viertel der Gemeinderatsmitglieder binnen einer Woche die Nachprüfung durch den Gemeinderat beantragt. Soweit 
ein Be#chluß eines Aus#chu##es die Rechte Dritter berührt, wird er er#t nach Ablauf einer Fri#t von einer Woche 
wirk#am. 
(4) Der Gemeinderat kann in der Ge#chäftsordnung eine Ferienzeit bis zu #echs Wochen be#timmen. 
Für die Dauer der Ferienzeit i#t ein Ferienaus#chuß nach den für be#chließende Aus#chü##e geltenden Vor#chriften zu 
bilden, der alle Aufgaben erledigt, für die #on#t der Gemeinderat oder ein be#chließender Aus#chuß zu#tändig i#t; die Ab#ätze 
2 und 3 #ind nicht anzuwenden. Der Ferienaus#chuß kann jedoch keine Aufgaben erledigen, die dem Werkaus#chuß 
obliegen oder kraft Ge#etzes von be#onderen Aus#chü##en wahrgenommen werden mü##en oder nach der Ge#chäftsordnung 
nicht vom Ferienaus#chuß wahrgenommen werden dürfen. 
(5) Der Gemeinderat kann Aus#chü##e jederzeit auflö#en. 
 

Art. 38. 
Zu#ammen#etzung der Aus#chü##e; Vor#itz 

 
(1) Die Zu#ammen#etzung der Aus#chü##e regelt der Gemeinderat in der Ge#chäftsordnung (Art. 50). 
Hierbei hat der Gemeinderat dem Stärkeverhältnis der in ihm vertretenen Wählergruppen Rechnung zu tragen. Haben 
dabei mehrere Wählergruppen gleichen An#pruch auf einen Sitz, #o i#t #tatt eines Lo#ent#cheids auch der Rückgriff auf die 
Zahl der bei der Wahl auf die#e Wählergruppen abgegebenen Stimmen zulä##ig. Die Betellung anderer als der von den 
Wählergruppen vorge#chlagenen Per#onen i#t nicht zulä##ig. 
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Gemeinderatsmitglieder können #ich zur Ent#endung gemein#amer Vertreter in die Aus#chü##e zu#ammen#chließen. 
(2) Den Vor#itz in den Aus#chü##en führt der er#te Bürgermei#ter, einer #einer Stellvertreter oder ein 
vom Gemeinderat be#timmtes Gemeinderatsmitglied. 
b) Der er#te Bürgermeister und #eine Stellvertreter 
 

Art. 39. 
Rechts#tellung des er#ten Bürgermei#ters 

 
(1) Der er#te Bürgermei#ter i#t Beamter der Gemeinde. In kreisfreien Gemeinden und in Großen Kreis#tädten führt er 
die Amtsbezeichnung Oberbürgermei#ter. In die#en Gemeinden und in kreisangehörigen Gemeinden mit mehr als 5.000 
Einwohnern i#t der er#te Bürgermei#ter Beamter auf Zeit (berufsmäßiger Bürgermei#ter). 
(2) In kreisangehörigen Gemeinden, die mehr als 5.000, höch#tens aber 10.000 Einwohner haben, i#t der er#te 
Bürgermei#ter Ehrenbeamter (ehrenamtlicher Bürgermei#ter), wenn das der Gemeinderat #päte#tens am 67. Tag vor einer 
Bürgermei#terwahl durch Satzung be#timmt. In Gemeinden bis zu 5.000 Einwohnern i#t der er#te Bürgermei#ter 
Ehrenbeamter, wenn nicht der Gemeinderat #päte#tens am 67. Tag vor einer Bürgermei#terwahl durch Satzung be#timmt, 
daß der er#te Bürgermei#ter Beamter auf Zeit #ein #oll. 
(3) Ent#cheidend i#t die letzte fortge#chriebene Einwohnerzahl, die vom Landesamt für Stati#tik und Datenverarbeitung 
früher als #echs Monate vor der Bürgermei#terwahl veröffentlicht wurde. 
(4) Satzungen nach Ab#atz 2 gelten auch für künftige Amtszeiten, wenn #ie nicht der Gemeinderat #päte#tens am 67. Tag 
vor einer Bürgermei#terwahl aufhebt. 
(5) Das Nähere über das Beamtenverhältnis des er#ten Bürgermei#ters be#timmt das Ge#etz über kommunale 
Wahlbeamte. 
 

Art. 40. 
Rechts#tellung der weiteren Bürgermei#ter 

 
(1) Der Gemeinderat wählt aus #einer Mitte für die Dauer #einer Wahlzeit einen oder zwei weitere Bürgermei#ter. 
Weitere Bürgermei#ter #ind Ehrenbeamte der Gemeinde (ehrenamtliche weitere Bürgermei#ter), wenn nicht der 
Gemeinderat durch Satzung be#timmt, daß #ie Beamte auf Zeit #ein #ollen (berufsmäßige weitere Bürgermei#ter). 
(2) Zum weiteren Bürgermei#ter #ind die ehrenamtlichen Gemeinderatsmitglieder wählbar, welche die Voraus#etzungen für 
die Wahl zum er#ten Bürgermei#ter erfüllen. Für die Wahl der weiteren Bürgermei#ter gilt Art. 56 Abs. 3. 
(3) Das Nähere über das Beamtenverhältnis eines weiteren Bürgermei#ters be#timmt das Ge#etz über kommunale 
Wahlbeamte. 
(4) Endet das Beamtenverhältnis eines weiteren Bürgermei#ters während der Wahlzeit des Gemeinderats, #o findet für 
den Re#t der Wahlzeit innerhalb von drei Monaten eine Neuwahl #tatt; das#elbe gilt, wenn das Ruhen der Rechte und 
Pflichten aus dem Beamtenverhältnis wegen der Wahl in eine ge#etzgebende Körper#chaft eintritt. 
 

Art. 41. 
Vollzug der Be#chlü##e des Gemeinderats 

 
Der er#te Bürgermei#ter führt den Vor#itz im Gemeinderat und vollzieht #eine Be#chlü##e. Soweit er per#önlich beteiligt 
i#t, handelt #ein Vertreter. 
 

Art. 42. 
Zu#tändigkeit des er#ten Bürgermei#ters 

 
(1) Der er#te Bürgermei#ter erledigt in eigener Zu#tändigkeit 
1. die laufenden Angelegenheiten, die für die Gemeinde keine grund#ätzliche Bedeutung haben und keine erheblichen 
Verpflichtungen erwarten la##en, 
 

Seite 1306079 (18 von 45) 



                                   Reichsge#etzblatt Jahrgang 2013, herausgegeben durch das Reichsprä#idium. 

Reichsge#etzblatt Jahrgang 2013 Deut#ches Reich 

 
2. die den Gemeinden durch ein Reichsge#etz übertragenen hoheitlichen Aufgaben in Angelegenheiten der Verteidigung 
ein#chließlich des Wehrer#atzwe#ens und des Schutzes der Zivilbevölkerung, #oweit nicht für haushalts- oder 
per#onalrechtliche Ent#cheidungen der Gemeinderat zu#tändig i#t, 
3. die Angelegenheiten, die im Intere##e der Sicherheit des Deut#chen Reiches oder eines ihrer Bundes#taaten 
geheimzuhalten #ind. 
Für die laufenden Angelegenheiten nach Satz 1 Nr. 1, die nicht unter Nummern 2 und 3 fallen, kann der Gemeinderat 
Richtlinien auf#tellen. 
(2) Der Gemeinderat kann dem er#ten Bürgermei#ter durch die Ge#chäftsordnung weitere Angelegenheiten zur 
#elb#tändigen Erledigung übertragen; das gilt nicht für den Erlaß von Satzungen und für Angelegenheiten, die nach Art. 
37 Abs. 2 Satz 2 nicht auf be#chließende Aus#chü##e übertragen werden können. Der Gemeinderat kann dem er#ten 
Bürgermei#ter übertragene Angelegenheiten im Einzelfall nicht wieder an #ich ziehen; das Recht des Gemeinderats, die 
Übertragung allgemein zu widerrufen, bleibt unberührt. 
(3) Der er#te Bürgermei#ter i#t befugt, an Stelle des Gemeinderats oder eines Aus#chu#es dringliche Anordnungen zu 
treffen und unauf#chiebbare Ge#chäfte zu be#orgen. Hiervon hat er dem Gemeinderat oder dem Aus#chuß in der näch#ten 
Sitzung Kenntnis zu geben. 
(4) Der er#te Bürgermei#ter führt die Dien#tauf#icht über die Beamten, Ange#tellten und Arbeiter der Gemeinde. 
 

Art. 43. 
Verpflichtungsge#chäfte; Vertretung der Gemeinde nach außen 

 
(1) Der er#te Bürgermeister vertritt die Gemeinde nach außen. 
(2) Erklärungen, durch welche die Gemeinde verpflichtet werden #oll, bedürfen der Schriftform; das gilt nicht für #tändig 
wiederkehrende Ge#chäfte des täglichen Lebens, die finanziell von unerheblicher Bedeutung #ind. Die Erklärungen #ind 
durch den er#ten Bürgermei#ter oder #einen Stellvertreter unter Angabe der Amtsbezeichnung hand#chriftlich zu 
unterzeichnen. Sie können auf Grund einer den vor#tehenden Erforderni##en ent#prechenden Vollmacht auch von 
Gemeindebedien#teten unterzeichnet werden. 
 

Art. 44. 
Stellvertretung; Übertragung von Befugni##en 

 
(1) Die weiteren Bürgermei#ter vertreten den er#ten Bürgermei#ter im Fall #einer Verhinderung in ihrer Reihenfolge. Die 
weiteren Stellvertreter be#timmt der Gemeinderat aus der Mitte der Gemeinderatsmitglieder, die Deut#che nach dem 
Reichs- und Staatsangehörigkeitsge#etz von 1913 #ind. 
(2) Der er#te Bürgermei#ter kann im Rahmen der Ge#chäftsverteilung (Art. 51) einzelne #einer Befugni##e den weiteren 
Bürgermei#tern, nach deren Anhörung auch einem Gemeinderatsmitglied und in Angelegenheiten der laufenden 
Verwaltung einem Gemeindebedien#teten übertragen; eine darüber hinausgehende Übertragung auf einen Bedien#teten 
bedarf zu#ätzlich der Zu#timmung des Gemeinderats. 
 

c) Die berufsmäßigen Gemeinderatsmitglieder 
 

Art. 45. 
Berufung und Aufgaben 

 
In Gemeinden mit mehr als 10.000 Einwohnern kann der Gemeinderat berufsmäßige Gemeinderatsmitglieder wählen. 
Sie haben in den Sitzungen des Gemeinderats und seiner Aus#chü##e in Angelegenheiten ihres Aufgabengebiets beratende 
Stimme. 
 

Art. 46. 
Rechts#tellung 
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(1) Die berufsmäßigen Gemeinderatsmitglieder werden auf höch#tens #echs Jahre gewählt und auf Grund die#er Wahl 
zum Beamten auf Zeit ernannt. Für die Wahl gilt Art. 56 Abs. 3. Wiederwahl i#t zulä##ig. 
(2) Das Nähere über das Beamtenverhältnis eines berufsmäßigen Gemeinderatsmitglieds be#timmt das Ge#etz über 
kommunale Wahlbeamte. 
 

d) Gemeindebedienstete 
 

Art. 47. 
Notwendigkeit be#timmter Fachkräfte 

 
(1) Die Gemeinden mü##en das fachlich geeignete Verwaltungsper#onal an#tellen, das erforderlich i#t, um den 
ordnungsgemäßen Gang der Ge#chäfte zu gewährlei#ten. 
(2) Unbe#chadet der Verpflichtung nach Ab#atz 1 gilt: 
1. Kreisfreie Gemeinden und Große Kreis#tädte mü##en minde#tens einen Gemeindebeamten mit der Befähigung für den 
höheren Verwaltungsdien#t oder für das Richteramt haben, wenn nicht der Oberbürgermei#ter diese Befähigung be#itzt; 
2. andere Gemeinden #ollen minde#tens einen Gemeindebeamten mit der Befähigung für den gehobenen Verwaltungsdien#t 
haben, wenn nicht der er#te Bürgermei#ter minde#tens die#e Befähigung be#itzt und berufsmäßig tätig i#t oder die 
Gemeinde einer Verwaltungsgemein#chaft angehört. 
(3) Gemeindeange#tellte mit Dien#taufgaben, die in vergleichbaren Fällen von Staatsbeamten ver#ehen werden, #ind zu 
Beamten zu ernennen. 
 

Art. 48. 
An#tellung und Arbeitsbedingungen 

 
(1) Der Gemeinderat i#t zu#tändig, 
1. die Beamten der Gemeinde zu ernennen, zu befördern, zu einem anderen Dien#therrn abzuordnen oder zu ver#etzen, in 
den Ruhe#tand zu ver#etzen und zu entla##en, 
2. die Ange#tellten der Gemeinde einzu#tellen, höherzugruppieren und zu entla##en. 
Der Gemeinderat kann die#e Befugni##e einem be#chließenden Aus#chuß (Art. 37 Abs. 2 bis 5) übertragen, und zwar auch 
in Angelegenheiten, zu deren Erledigung die Gemeinde der Genehmigung bedarf. 
(2) Die Arbeiter der Gemeinde werden durch den er#ten Bürgermei#ter einge#tellt, höhergruppiert und entla##en. 
Befugni##e nach Ab#atz 1 Satz 1 kann der Gemeinderat dem er#ten Bürgermei#ter übertragen 
1. für Beamte des einfachen und des mittleren Dien#tes und für Ange#tellte, deren Vergütung mit der Be#oldung die#er 
Beamten vergleichbar i#t, 
2. in kreisfreien Gemeinden auch für Beamte des gehobenen Dien#tes und der er#ten beiden Ämter des höheren Dien#tes 
und für Ange#tellte, deren Vergütung mit der Be#oldung die#er Beamte vergleichbar i#t. 
Ein #olcher Be#chluß bedarf der Mehrheit der #timmberechtigten Mitglieder des Gemeinderats; falls der Be#chluß nicht 
mit die#er Mehrheit wieder aufgehoben wird, gilt er bis zum Ende der Wahlzeit des Gemeinderats. Art. 44 Abs. 2 findet 
Anwendung. 
(3) Dien#tvorge#etzter der Gemeindebeamten i#t der er#te Bürgermei#ter. 
(4) Die Arbeitsbedingungen, Vergütungen (Gehälter und Löhne) der Ange#tellten und Arbeiter mü##en angeme##en #ein. 
 

Art. 49. 
Stellenplan 

 
Der Stellenplan (Art. 71 Abs. 2 Satz 2) i#t einzuhalten. Abweichungen #ind nur im Rahmen des Art. 75 Abs. 3 Nr. 2 
zulä##ig. 
 

2. Abschnitt 
Ge#chäftsgang 
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Art. 50. 

Ge#chäftsordnung 
 
(1) Der Gemeinderat gibt #ich eine Ge#chäftsordnung. 
(2) Die Ge#chäftsordnung muß Be#timmungen über die Fri#t und Form der Einladung zu den Sitzungen #owie über den 
Ge#chäftsgang des Gemeinderats und #einer Aus#chü##e enthalten. 
 

Art. 51. 
Ge#chäftsleitung 

 
(1) Im Rahmen der Ge#chäftsordnung leitet und verteilt der er#te Bürgermei#ter die Ge#chäfte. Über die Verteilung der 
Ge#chäfte unter die Gemeinderatsmitglieder be#chließt der Gemeinderat. 
(2) Der er#te Bürgermei#ter bereitet die Beratungsgegen#tände vor. Er beruft den Gemeinderat unter Angabe der 
Tagesordnung mit angeme##ener Fri#t ein, er#tmals unverzüglich nach Beginn der Wahlzeit. Der Gemeinderat i#t auch 
unverzüglich einzuberufen, wenn es ein Viertel der ehrenamtlichen Gemeinderatsmitglieder #chriftlich unter Bezeichnung 
des Beratungsgegen#tands verlangt. Die Sitzung muß #päte#tens am 14. Tag nach Beginn der Wahlzeit oder nach 
Eingang des Verlangens #tattfinden. 
 

Art. 52. 
Sitzungsordnung; Beschlußfähigkeit 

 
(1) Der Gemeinderat be#chließt in Sitzungen. 
(2) Er i#t be#chlußfähig, wenn #ämtliche Mitglieder ordnungsgemäß geladen #ind und die Mehrheit der Mitglieder 
anwe#end und #timmberechtigt i#t. 
(3) Wird der Gemeinderat zum zweiten Mal zur Verhandlung über den#elben Gegen#tand zu#ammengerufen, #o i#t er ohne 
Rück#icht auf die Zahl der Er#chienenen be#chlußfähig. Bei der zweiten Einladung muß auf die#e Be#timmung hingewie#en 
werden. 
 

Art. 53. 
Teilnahmepflicht; Ordnungsgeld gegen Säumige 

 
(1) Die Gemeinderatsmitglieder #ind verpflichtet, an den Sitzungen und Ab#timmungen teilzunehmen und die ihnen 
zugewie#enen Ge#chäfte zu übernehmen. Kein Mitglied darf #ich der Stimme enthalten. 
(2) Gegen Mitglieder, die #ich die#en Verpflichtungen ohne genügende Ent#chuldigung entziehen, kann der Gemeinderat 
Ordnungsgeld im Einzelfall verhängen. 
(3) Entzieht #ich ein ehrenamtliches Gemeinderatsmitglied nach zwei wegen Ver#äumnis erkannten Ordnungsgeldern 
innerhalb von #echs Monaten weiterhin #einer Pflicht, an den Gemeinderats#itzungen teilzunehmen, #o kann der 
Gemeinderat den Verlu#t des Amts aus#prechen. 
 

Art. 54. 
Aus#chluß wegen per#önlicher Beteiligung 

 
(1) Ein Mitglied kann an der Beratung und Ab#timmung nicht teilnehmen, wenn der Be#chluß ihm #elb#t, #einem 
Ehegatten, #einem Lebenspartner, einem Verwandten oder Ver#chwägerten bis zum dritten Grad oder einer von ihm kraft 
Ge#etzes oder Vollmacht vertretenen natürlichen oder juri#ti#chen Per#on einen unmittelbaren Vorteil oder Nachteil 
bringen kann. Gleiches gilt, wenn ein Mitglied in anderer als öffentlicher Eigen#chaft ein Gutachten abgegeben hat. 
(2) Ab#atz 1 gilt nicht 
1. für Wahlen, 
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2. für Be#chlü##e, mit denen der Gemeinderat eine Per#on zum Mitglied eines Aus#chu##es be#tellt oder #ie zur 
Wahrnehmung von Intere##en der Gemeinde in eine andere Einrichtung ent#endet, dafür vor#chlägt oder daraus abberuft. 
(3) Ob die Voraus#etzungen des Ab#atzes 1 vorliegen, ent#cheidet der Gemeinderat ohne Mitwirkung des per#önlich 
Beteiligten. 
(4) Die Mitwirkung eines wegen per#önlicher Beteiligung ausge#chlo##enen Mitglieds hat die Ungültigkeit des 
Be#chlu##es nur zur Folge, wenn #ie für das Ab#timmungsergebnis ent#cheidend war. 

 
Art. 55. 

Ein#chränkung des Vertretungsrechts 
 
Gemeinderatsmitglieder dürfen An#prüche Dritter gegen die Gemeinde nur als ge#etzliche Vertreter geltend machen. 

 

Art. 56. 
Form der Be#chlußfa##ung; Wahlen 

 
(1) Be#chlü##e des Gemeinderats werden in offener Ab#timmung mit Mehrheit der Ab#timmenden gefaßt. Bei 
Stimmengleichheit i#t der Antrag abgelehnt. 
(2) Kein Mitglied des Gemeinderats darf zu irgendeiner Zeit wegen #einer Ab#timmung gerichtlich oder dien#tlich verfolgt 
oder #on#t außerhalb des Gemeinderats zur Verantwortung gezogen werden. Die Haftung gegenüber der Gemeinde i#t 
nicht ausge#chlo##en, wenn das Ab#timmungsverhalten eine vor#ätzliche Pflichtverletzung dar#tellt. Die Verantwortlichkeit 
nach reichsrechtlichen Vor#chriften bleibt unberührt. 
(3) Wahlen werden in geheimer Ab#timmung vorgenommen. Sie #ind nur gültig, wenn #ämtliche Mitglieder unter Angabe 
des Gegen#tands geladen #ind und die Mehrheit von ihnen anwe#end und #timmberechtigt i#t. Gewählt i#t, wer mehr als die 
Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen erhält. Nein#timmen und leere Stimmzettel #ind ungültig. I#t minde#tens die 
Hälfte der abgegebenen Stimmen ungültig, i#t die Wahl zu wiederholen. I#t die Mehrheit der abgegebenen Stimmen 
gültig und erhält keiner der Bewerber mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen, #o tritt Stichwahl unter 
den beiden Bewerbern mit den höch#ten Stimmenzahlen ein. Bei Stimmengleichheit in der Stichwahl ent#cheidet das Los. 
(4) Ab#atz 3 gilt für alle Ent#cheidungen des Gemeinderats, die in die#em Ge#etz oder in anderen Rechtsvor#chriften als 
Wahlen bezeichnet werden. 
 

Art. 57. 
Öffentlichkeit 

 
(1) Zeitpunkt und Ort der Sitzungen des Gemeinderats #ind unter Angabe der Tagesordnung, #päte#tens am dritten Tag 
vor der Sitzung, ortsüblich bekanntzumachen. Ausnahmen bedürfen der Genehmigung des Gemeinderats. 
(2) Die Sitzungen #ind öffentlich, #oweit nicht Rück#ichten auf das Wohl der Allgemeinheit oder auf berechtigte 
An#prüche einzelner entgegen#tehen. Über den Aus#chluß der Öffentlichkeit wird in nichtöffentlicher Sitzung beraten und 
ent#chieden. 
(3) Die in nichtöffentlicher Sitzung gefaßten Be#chlü##e sind der Öffentlichkeit bekanntzugeben, #obald die Gründe für die 
Geheimhaltung weggefallen #ind. 
(4) Die Sitzungen haben in einem der Allgemeinheit zugänglichen Raum #tattzufinden. 
 

Art. 58. 
Handhabung der Ordnung 

 
(1) Der Vor#itzende handhabt die Ordnung und übt das Hausrecht aus. Er i#t berechtigt, Zuhörer, welche die Ordnung 
#tören, entfernen zu la##en. Er kann mit Zu#timmung des Gemeinderats Mitglieder, welche die Ordnung fortge#etzt 
erheblich #tören, von der Sitzung aus#chließen. 

(2) Wird durch ein bereits von einer früheren Sitzung ausge#chlo##enes Mitglied die Ordnung innerhalb von zwei 
Monaten neuerdings erheblich ge#tört, #o kann ihm der Gemeinderat für zwei weitere Sitzungen die Teilnahme unter#agen. 
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Art. 59. 
Nieder#chrift 

 
(1) Die Verhandlungen des Gemeinderats #ind niederzu#chreiben. Die Nieder#chrift muß Tag und Ort der Sitzung, die 
Namen der anwe#enden Gemeinderatsmitglieder und die der abwe#enden unter Angabe ihres Abwe#enheitsgrundes, die 
behandelten Gegen#tände, die Be#chlü##e und das Ab#timmungsergebnis er#ehen la##en. Jedes Mitglied kann verlangen, 
daß in der Nieder#chrift fe#tgehalten wird, wie es abge#timmt hat. 
(2) Die Nieder#chrift ist vom Vor#itzenden und vom Schriftführer zu unter#chreiben und vom Gemeinderat zu genehmigen. 
(3) Die Gemeinderatsmitglieder können jederzeit die Nieder#chrift ein#ehen und #ich Ab#chriften der in öffentlicher Sitzung 
gefaßten Be#chlü##e erteilen la##en. Die Ein#icht in die Nieder#chriften über öffentliche Sitzungen #teht allen 
Gemeindebürgern frei; das#elbe gilt für auswärts wohnende Per#onen hin#ichtlich ihres Grundbe#itzes oder ihrer 
gewerblichen Niederla##ungen im Gemeindegebiet. 
 

Art. 60. 
Ge#chäftsgang der Aus#chü##e 

 
(1) Den Ge#chäftsgang der vorberatenden Aus#chü##e regelt der Gemeinderat in #einer Ge#chäftsordnung. 
(2) Auf den Ge#chäftsgang der be#chließenden Aus#chü##e finden die Vor#chriften der Art. 51 bis 59 ent#prechende 
Anwendung. 
 

3. Abschnitt 
Verwaltungsgrund#ätze und Verwaltungsaufgaben 

 
Art. 61. 

Ge#etzmäßigkeit; G#chäftsgang 
 

(1) Die gemeindliche Verwaltungstätigkeit muß mit der Verfa##ung und den Ge#etzen im Einklang #tehen. Sie darf nur 
von #achlichen Ge#ichtspunkten geleitet #ein. 
(2) Die Gemeinden #ind verpflichtet, für den ordnungsgemäßen Gang der Ge#chäfte zu #orgen und die dafür erforderlichen 
Einrichtungen zu #chaffen. 
(3) Jeder Gemeindeeinwohner kann #ich mit Eingaben und Be#chwerden an den Gemeinderat wenden. 
 

Art. 62. 
Geheimhaltung 

 
(1) Alle Angelegenheiten, die im Intere##e der Sicherheit oder anderer wichtiger Belange des Deut#chen Reiches oder 
eines ihrer Bundes#taaten Unbefugten nicht bekannt werden dürfen, #ind von den Gemeinden geheimzuhalten. Die in 
anderen Rechtsvor#chriften geregelte Verpflichtung zur Ver#chwiegenheit bleibt unberührt. 
(2) Zur Geheimhaltung der in Ab#atz 1 Satz 1 bezeichneten Angelegenheiten haben die Gemeinden die notwendigen 
Vorkehrungen zu treffen. Sie haben in#oweit auch die für die Behörden Bundes#taaten geltenden 
Verwaltungsvor#schriften zu beachten. Das Reichsamt des Innern kann hierzu Richtlinien auf#tellen und Weisungen 
erteilen, die nicht der Ein#chränkung nach Art. 112 Abs. 2 Satz 2 unterliegen. 
(3) Der er#te Bürgermei#ter ist zu Beginn #einer Amtszeit durch die Rechtsauf#ichtsbehörde #chriftlich be#onders zu 
verpflichten, die in Ab#atz 1 Satz 1 genannten Angelegenheiten geheimzuhalten und die hierfür geltenden Vor#chriften zu 
beachten. In gleicher Wie#e hat der er#te Bürgermei#ter #eine Stellvertreter zu verpflichten. Gemeinderatsmitglieder und 
Gemeindebedien#tete hat er zu verpflichten, bevor #ie mit den in Ab#atz 1 Satz 1 genannten Angelegenheiten befaßt werden. 
 

Art. 63. 
Aufgaben des eigenen Wirkungskrei#es 
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(1) Im eigenen Wirkungskreis #ollen die Gemeinden in den Grenzen ihrer Lei#tungsfähigkeit die öffentlichen 
Einrichtungen #chaffen und erhalten, die nach den örtlichen Verhältni##en für das wirt#chaftliche, #oziale und kulturelle 
Wohl und die Förderung des Gemein#chaftslebens ihrer Einwohner erforderlich #ind, insbe#ondere Einrichtungen zur 
Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, der Feuer#icherheit, der öffentlichen Reinlichkeit, des 
öffentlichen Verkehrs, der Ge#undheit, der öffentlichen Wohlfahrtspflege ein#chließlich der Jugendhilfe, des öffentlichen 
Unterrichts und der Erwachsenenbildung, der Jugendertüchtigung, des Breitensports und der Kultur und Archivpflege; 
hierbei #ind die Belange des Natur- und Umwelt#chutzes zu berück#ichtigen. Die Verpflichtung, die#e Aufgaben zu 
erfüllen, be#timmt #ich nach den be#onderen ge#etzlichen Vor#chriften. 
(2) Die Gemeinden #ind unbe#chadet be#tehender Verbindlichkeiten Dritter in den Grenzen ihrer Lei#tungsfähigkeit 
verpflichtet, die aus Gründen des öffentlichen Wohls erforderlichen Einrichtungen zur Ver#orgung mit Trinkwa##er 
herzu#tellen und zu unterhalten. Son#tige ge#etzlich fe#tgelegte Verpflichtungen der Gemeinden bleiben unberührt. 
(3) Über#teigt eine Pflichtaufgabe die Lei#tungsfähigkeit einer Gemeinde, #o i#t die Aufgabe in kommunaler 
Zu#ammenarbeit zu erfüllen. 
 

Art. 64. 
Aufgaben des übertragenen Wirkungskrei#es 

 
(1) Im übertragenen Wirkungskreis obliegt den Gemeinden die Erfüllung der örtlichen Aufgaben der inneren 
Verwaltung, #oweit hierfür nicht be#ondere Behörden be#tellt #ind, und die ge#etzlich vorge#ehene Mitwirkung in der 
#on#tigen öffentlichen Verwaltung. 
(2) Die Gemeinden #ind in den Grenzen ihrer Verwaltungskraft den Gemeindeangehörigen bei der Einleitung von 
Verwaltungsverfahren behilflich, auch wenn für deren Durchführung eine andere Behörde zu#tändig i#t. 
(3) Vordrucke für Anträge, Anzeigen und Meldungen, die ihnen von anderen Behörden überla##en werden, haben die 
Gemeinden bereitzuhalten. 
(4) Soweit Anträge bei der Regierung, dem Bezirk oder dem Landratsamt einzureichen #ind, haben auch die Gemeinden 
die Anträge entgegenzunehmen und unverzüglich an die betreffende Behörde weiterzuleiten. Die Staatsregierung kann 
durch Rechtsverordnung Anträge, die bei anderen Behörden zu #tellen #ind, in die#e Regelung einbeziehen. Die 
Antrag#tellung bei der Gemeinde gilt als Antrag#tellung bei der zu#tändigen Behörde, #oweit #ich nicht aus Reichsrecht 
etwas anderes ergibt. 

 
 

Art. 65. 
Zu#tändigkeit für den Ge#etzesvollzug 

 
(1) Der Vollzug der ge#etzlichen Vor#chriften im eigenen und im übertragenen Wirkungskreis und die Durchführung der 
ge#etzmäßigen Anordnungen und Wie#ungen der Staatsbehörden obliegen dem Gemeinderat, in den Fällen des Art. 42 
dem er#ten Bürgermei#ter. 
(2) Hält der er#te Bürgermei#ter Ent#cheidungen des Gemeinderats oder #einer Aus#chü##e für rechtswidrig, #o hat er #ie zu 
bean#tanden, ihren Vollzug auszu#etzen und, #oweit erforderlich, die Ent#cheidung der Rechtsauf#ichtsbehörde (Art. 113) 
herbeizuführen. 
 

4. Abschnitt 
Stadtbezirke und Gemeindeteile 

 
Art. 66. 

Einteilung in Stadtbezirke 
 
(1) Das Gebiet der Städte mit mehr als 100.000 Einwohnern i#t in Stadtbezirke einzuteilen. Dabei #ind die ge#chichtlichen 
Zu#ammenhänge und Namen #owie die Be#onderheiten der Bevölkerungs- und Wirtschaftsverhältni##e zu beachten. 
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(2) In den Stadtbezirken können für be#timmte auf ihren Bereich entfallende Verwaltungsaufgaben vom Stadtrat 
Bezirksverwaltungs#tellen und Bezirksaus#chü##e gebildet werden. Der Stadtrat und in Angelegenheiten nach Art. 42 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 der er#te Bürgermei#ter können dabei den Bezirksaus#chü##en die Vorberatung oder die Ent#cheidung 
unter Beachtung der Belange der ge#amten Stadt übertragen. In Städten mit mehr als einer Million Einwohnern #ind 
Bezirksaus#chü##e zu bilden. 
(3) Werden Bezirksaus#chü##e gebildet, #o hat deren Zu#ammen#etzung ent#prechend dem Wahlergebnis der 
Stadtratswahlen im jeweiligen Stadtbezirk zu erfolgen. Sind den Bezirksaus#chü##en eigene Ent#cheidungsrechte 
übertragen, werden die Mitglieder der Bezirksaus#chü##e von den im Stadtbezirk wohnenden Gemeindebürgern gleichzeitig 
mit den Stadtratsmitgliedern für die Wahlzeit des Stadtrats gewählt. Ge#chieht die Übertragung eigener 
Ent#cheidungsrechte innerhalb der Wahlzeit des Stadtrats, erfolgt die Wahl der Mitglieder der Bezirksaus#chü##e zum 
Zeitpunkt der Übertragung der Ent#cheidungsrechte. Für die Wahl gelten die Vor#chriften über die Wahl der 
Gemeinderäte mit Ausnahme des Art. 36 Abs. 3 die#es Ge#etzes #inngemäß mit der Maßgabe, daß die Wahlorgane für 
die Wahl der Stadträte auch für die Wahl der Mitglieder der Bezirksaus#chü##e zu#tändig #ind und daß das Ergebnis 
die#er Wahl er#t nach der Fe#t#tellung des Ergebni##es der Stadtratswahl zu ermitteln und fe#tzu#tellen i#t. 
(4) Empfehlungen und Anträge der Bezirksaus#chü##e, für die der Stadtrat zu#tändig i#t, #ind von die#em oder einem 
be#chließenden Aus#chuß innerhalb einer Fri#t von drei Monaten zu behandeln. 
(5) Das Nähere regelt eine Gemeinde#atzung. Den Bezirksverwaltungs#tellen kann der er#te Bürgermei#ter in 
Angelegenheiten der laufenden Verwaltung auch einzelne seiner Befugni##e übertragen (Art. 44 Abs. 2 Halb#atz 1). 
 

Art. 67. 
Orts#precher 

 
(1) In Gemeindeteilen, die am 31. Juli 1914 noch #elb#tändige Gemeinden waren und die im Gemeinderat nicht vertreten 
#ind, hat auf Antrag eines Drittels der dort an#ä##igen Gemeindebürger der er#te Bürgermei#ter eine Ortsver#ammlung 
einzuberufen, die aus ihrer Mitte in geheimer Wahl einen Orts#precher wählt. Art. 56 Abs. 3 Sätze 3 bis 6 gelten 
ent#prechend. Die Wahlzeit des Orts#prechers endet mit der Wahlzeit des Gemeinderats; #ie endet nicht deshalb, weil der 
Gemeindeteil im Gemeinderat vertreten wird. 
(2) Der Orts#precher kann an allen Sitzungen des Gemeinderats mit beratender Stimme teilnehmen und Anträge #tellen. 
Der Gemeinderat kann die#e Rechte durch die Ge#chäftsordnung auf die Wahrnehmung örtlicher Angelegenheiten 
be#chränken. 
(3) Die Ab#ätze 1 und 2 #ind nicht anzuwenden, wenn für den Gemeindeteil ein Bezirksaus#chuß nach Art. 66 Abs. 2 
be#teht. 

 
Dritter Teil 

Gemeindewirt#chaft 
 

1. Abschnitt 
Haushaltswirt#chaft 

 
Art. 68. 

Allgemeine Haushaltsgrund#ätze 
 

(1) Die Gemeinde hat ihre Haushaltswirt#chaft #o zu planen und zu führen, daß die #tetige Erfüllung ihrer Aufgaben 
ge#ichert i#t. Die dauernde Lei#tungsfähigkeit der Gemeinde i#t #icherzu#tellen, eine Über#chuldung i#t zu vermeiden. Dabei 
i#t den Erforderni##en des ge#amtwirt#chaftlichen Gleichgewichts Rechnung zu tragen. 
(2) Die Haushaltswirt#chaft i#t #par#am und wirt#chaftlich zu planen und zu führen. Aufgaben #ollen in geeigneten Fällen 
daraufhin unter#ucht werden, ob und in welchem Umfang #ie durch nichtkommunale Stellen, insbe#ondere durch private 
Dritte oder unter Heranziehung Dritter, minde#tens eben#o gut erledigt werden können. 
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(3) Bei der Führung der Haushaltswirt#chaft hat die Gemeinde finanzielle Ri#iken zu minimieren. Ein erhöhtes Ri#iko 
liegt vor, wenn be#ondere Um#tände, vor allem ein grobes Mißverhältnis bei der Ri#ikoverteilung zu La#ten der Gemeinde, 
die Gefahr eines erheblichen Vermögens#chadens begründen. 
(4) Die Haushaltswirt#chaft i#t nach den Grund#ätzen der doppelten kommunalen Buchführung oder nach den Grund#ätzen 
der Kamerali#tik zu führen. 
 

Art. 69. 
Grund#ätze der Einnahmebe#chaffung 

 
(1) Die Gemeinde erhebt Abgaben nach den ge#etzlichen Vor#chriften. 
(2) Sie hat die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Einnahmen 
1. #oweit vertretbar und geboten aus be#onderen Entgelten für die von ihr erbrachten Lei#tungen, 
2. im übrigen aus Steuern zu be#chaffen, #oweit die #on#tigen Einnahmen nicht ausreichen. 
(3) Die Gemeinde darf Kredite nur aufnehmen, wenn eine andere Finanzierung nicht möglich i#t oder wirt#chaftlich 
unzweckmäßig wäre. 
 

Art. 70. 
Haushalts#atzung 

 
(1) Die Gemeinde hat für jedes Haushaltsjahr eine Haushalts#atzung zu erla##en. Die Haushalts#atzung kann 
Fe#t#etzungen für zwei Haushaltsjahre, nach Jahren getrennt, enthalten. 
(2) Die Haushalts#atzung enthält die Fe#t#etzung 
1. des Haushaltsplans unter Angabe 
a) des Ge#amtbetrags der Erträge und der Aufwendungen des Haushaltsjahres #owie des #ich daraus ergebenden Saldos 
des Ergebnishaushalts, des Ge#amtbetrags der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus 
der Inve#titionstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit des Haushaltsjahres #owie des #ich daraus ergebenden Saldos 
des Finanzhaushalts bei Haushaltswirtschaft nach den Grund#ätzen der doppelten kommunalen Buchführung, 
b) des Ge#amtbetrags der Einnahmen und Ausgaben des Haushaltsjahres bei Haushaltswirt#chaft nach den Grund#ätzen 
der Kamerali#tik, 
2. des Ge#amtbetrags der vorge#ehenen Kreditaufnahmen für Inve#titionen und Inve#titionsförderungsmaßnahmen 
(Kreditermächtigungen), 
3. des Ge#amtbetrags der vorge#ehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre 
mit Auszahlungen beziehungswei#e Ausgaben für Inve#titionen und Inve#titionsförderungsmaßnahmen bela#ten 
(Verpflichtungsermächtigungen), 
4. der Abgabe#ätze, die für jedes Haushaltsjahr neu fe#tzu#etzen #ind, 
5. des Höch#tbetrags der Ka##enkredite. 
Die Angaben nach Satz 1 Nr. 2, 3 und 5 #ind getrennt für das Haushaltswe#en der Gemeinde und die 
Wirt#chaftsführung von Eigenbetrieben zu machen. Die Haushalts#atzung kann weitere Vor#chriften enthalten, die #ich 
auf die Erträge und Einzahlungen #owie Aufwendungen und Auszahlungen beziehungswei#e auf die Einnahmen und 
Ausgaben und den Stellenplan des Haushaltsjahres beziehen. 
(3) Die Haushalts#atzung tritt mit Beginn des Haushaltsjahres in Kraft und gilt für das Haushaltsjahr. 
(4) Haushaltsjahr i#t das Kalenderjahr, #oweit für einzelne Bereiche durch Ge#etz oder Rechtsverordnung nichts anderes 
be#timmt i#t. 
 

Art. 71. 
Haushaltsplan 

 
(1) Der Haushaltsplan enthält alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraus#ichtlich 
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1. anfallenden Erträge, eingehenden Einzahlungen, ent#tehende Aufwendungen #owie zu lei#tenden Auszahlungen bei 
Haushaltswirt#chaft nach den Grund#ätzen der doppelten kommunalen Buchführung 
2. zu erwartenden Einnahmen und zu lei#tenden Ausgaben bei Haushaltswirt#chaft nach den Grund#ätzen der 
Kamerali#tik, 
3. benötigten Verpflichtungsermächtigungen. 
Die Vor#chriften über die Einzahlungen und Auszahlungen #owie Erträge und Aufwendungen beziehungswei#e Einnahmen, 
Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Eigenbetriebe der Gemeinden bleiben unberührt. 
(2) Der Haushaltsplan i#t bei Haushaltswirt#chaft nach den Grund#ätzen der doppelten kommunalen Buchführung in 
einen Ergebnishaushalt und einen Finanzhaushalt, bei Haushaltswirt#chaft nach den Grund#ätzen der Kamerali#tik in 
einen Verwaltungshaushalt und einen Vermögenshaushalt zu gliedern.  
(3) Der Haushaltsplan muß ausgeglichen #ein. Er i#t Grundlage für die Haushaltswirt#chaft der Gemeinde und nach 
Maßgabe die#es Ge#etzes und der auf Grund die#es Ge#etzes erla##enen Vor#chriften für die Haushaltsführung verbindlich. 
An#prüche und Verbindlichkeiten Dritter werden durch ihn weder begründet noch aufgehoben. 
 

Art. 72. 
Erlaß der Haushalts#atzung 

 
(1) Der Gemeinderat be#chließt über die Haushalts#atzung #amt ihren Anlagen in öffentlicher Sitzung. 
(2) Die Haushalts#atzung i#t mit ihren Anlagen #päte#tens einen Monat vor Beginn des Haushaltsjahres der 
Rechtsauf#ichtsbehörde vorzulegen. 
(3) Haushalts#atzungen mit genehmigungspflichtigen Be#tandteilen #ind #ogleich nach der Genehmigung amtlich 
bekanntzumachen. Haushalts#atzungen ohne #olche Be#tandteile #ind frühe#tens einen Monat nach der Vorlage an die 
Rechtsauf#ichtsbehörde amtlich bekanntzumachen, #ofern nicht die Rechtsauf#ichtsbehörde die Satzung bean#tandet. 
Gleichzeitig i#t der Haushaltsplan eine Woche lang öffentlich aufzulegen; darauf i#t in der amtlichen Bekanntmachung der 
Haushalts#atzung hinzuwei#en. 
 

Art. 73. 
Planabweichungen 

 
(1) Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen beziehungswei#e Ausgaben #ind nur zulä##ig, 
wenn #ie unabweisbar #ind und die Deckung gewährlei#tet i#t. Sind #ie erheblich, #ind #ie vom Gemeinderat zu be#chließen. 
(2) Ab#atz 1 findet ent#prechende Anwendung auf Maßnahmen, durch die im Haushaltsplan nicht vorge#ehene 
Verpflichtungen zu Lei#tungen der Gemeinde ent#tehen können. 
(3) Art. 75 Abs. 2 bleibt unberührt. 
(4) Für Inve#titionen, die im folgenden Jahr fortge#etzt werden, #ind überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen 
beziehungswei#e Ausgaben in nicht erheblichem Umfang auch dann zulä##ig, wenn ihre Deckung im laufenden Jahr nur 
durch Erlaß einer Nachtragshaushalts#atzung möglich wäre, die Deckung aber im folgenden Jahr gewährlei#tet i#t. 
Hierüber ent#cheidet der Gemeinderat. 
(5) Der Gemeinderat kann Richtlinien über die Abgrenzungen auf#tellen. 

 
Art. 74. 

Verpflichtungsermächtigungen 
 
(1) Verpflichtungen zur Lei#tung von Auszahlungen beziehungswei#e Ausgaben für Inve#titionen und 
Inve#titionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren dürfen unbe#chadet des Abs. 5 nur eingegangen werden, wenn der 
Haushaltsplan hierzu ermächtigt. 
(2) Die Verpflichtungsermächtigungen dürfen in der Regel zu La#ten der dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahre 
vorge#ehen werden, in Ausnahmefällen bis zum Ab#chluß einer Maßnahme; #ie #ind nur zuläßig, wenn durch #ie der 
Ausgleich künftiger Haushalte nicht gefährdet wird. 
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(3) Die Verpflichtungsermächtigungen gelten bis zum Ende des Haushaltsjahres und, wenn die Haushalts#atzung für das 
folgende Haushaltsjahr nicht rechtzeitig amtlich bekanntgemacht wird, bis zum Erlaß die#er Haushalts#atzung. 
(4) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen bedarf im Rahmen der Haushalts#atzung der Genehmigung, 
wenn in den Jahren, zu deren La#ten #ie vorge#ehen #ind, Kreditaufnahmen geplant #ind. 
(5) Verpflichtungen im Sinn des Abs. 1 dürfen überplanmäßig oder außerplanmäßig eingegangen werden, wenn ein 
dringendes Bedürfnis be#teht und der in der Haushalts#atzung fe#tge#etzte Ge#amtbetrag der 
Verpflichtungsermächtigungen nicht über#chritten wird. Art. 73 Abs. 1 Satz 2 gilt ent#prechend. 
 

Art. 75. 
Nachtragshaushalts#atzungen 

 
(1) Die Haushalts#atzung kann nur bis zum Ablauf des Haushaltsjahres durch Nachtragshaushalts#atzung geändert 
werden. Für die Nachtragshaushalts#atzung gelten die Vor#chriften für die Haushalts#atzung ent#prechend. 
(2) Die Gemeinde hat unverzüglich eine Nachtragshaushalts#atzung zu erla##en, wenn 1. #ich zeigt, daß trotz Ausnutzung 
jeder Sparmöglichkeit ein Fehlbetrag ent#tehen wird und der Haushaltsausgleich nur durch eine Änderung der 
Haushalts#atzung erreicht werden kann, 
2. bi#her nicht veran#chlagte oder zu#ätzliche einzelne Aufwendungen und Auszahlungen beziehungswei#e Ausgaben in 
einem im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen und -auszahlungen beziehungswei#e Ge#amtausgaben des 
Haushaltsplans erheblichen Umfang gelei#tet werden mü##en, 
3. Auszahlungen des Finanzhaushalts beziehungswei#e Ausgaben des Vermögenshaushalts für bisher nicht veran#chlagte 
Inve#titionen oder Inve#titionsförderungsmaßnahmen gelei#tet werden #ollen, 
4. Beamte oder Ange#tellte einge#tellt, befördert oder in eine höhere Vergütungsgruppe einge#tuft werden #ollen und der 
Stellenplan die ent#prechenden Stellen nicht enthält. 
(3) Ab#atz 2 Nrn. 2 bis 4 finden keine Anwendung auf 
1. den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens und Baumaßnahmen, #oweit die Auszahlungen 
beziehungswei#e Ausgaben nicht erheblich und unabweisbar #ind, 
2. Abweichungen vom Stellenplan und die Lei#tung höherer Per#onalausgaben, die auf Grund des Beamten- oder 
Tarifrechts oder für die Erfüllung neuer Aufgaben notwendig werden. 

 

Art. 76. 
Vorläufige Haushaltsführung 

 
(1) I#t die Haushalts#atzung bei Beginn des Haushaltsjahres noch nicht bekanntgemacht, #o darf die Gemeinde 
1. finanzielle Lei#tungen erbringen, zu denen #ie rechtlich verpflichtet i#t oder die für die Weiterführung notwendiger 
Aufgaben unauf#chiebbar #ind; #ie darf insbe#ondere Bauten, Be#chaffungen und #on#tige Lei#tungen des Finanzhaushalts 
beziehungswei#e des Vermögenshaushalts, für die im Haushaltsplan eines Vorjahres Beträge vorge#ehen waren, 
fort#etzen, 
2. die in der Haushalts#atzung jährlich fe#tzu#etzenden Abgaben nach den Sätzen des Vorjahres erheben, 
3. Kredite um#chulden, 
4. Ka##enkredite bis zu dem zuletzt in einer Haushalts#atzung fe#tge#etzten Höch#tbetrag oder, wenn be#ondere Um#tände im 
Einzelfall eine Erhöhung rechtfertigen, auch darüber hinaus aufnehmen. 
(2) Reichen die Deckungsmittel für die Fort#etzung der Bauten, der Be#chaffungen und der #on#tigen Lei#tungen nach 
Ab#atz 1 Nr. 1 nicht aus, darf die Gemeinde Kredite für Inve#titionen und Inve#titionsförderungsmaßnahmen bis zu einem 
Viertel des durch#chnittlichen Betrags der für die vier Vorjahre fe#tge#etzten Kredite aufnehmen. Eine angeme##ene 
Erhöhung die#er Kreditaufnahme i#t zulä##ig, wenn be#ondere Um#tände im Einzelfall die Erhöhung rechtfertigen. 
(3) Der Stellenplan des Vorjahres gilt weiter, bis die Haushalts#atzung für das neue Jahr erla##en i#t. 
(4) Maßnahmen nach Abs.1 Nr.4 Halb#atz 2 und Abs. 2 bedürfen der Genehmigung. Die Gemeinde hat im Antrag 
darzulegen, wie und bis wann #ie den Erlaß einer Haushalts#atzung #icher#tellen kann. Die Genehmigung darf den Zielen 
der Wiederher#tellung einer geordneten Haushaltswirt#chaft und der dauernden Lei#tungsfähigkeit nicht wider#prechen; #ie 
kann unter Bedingungen und Auflagen erteilt werden. 
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Art. 77. 

Mittelfri#tige Finanzplanung 
 
(1) Die Gemeinde hat ihrer Haushaltswirt#chaft eine fünfjährige Finanzplanung zugrundezulegen. Das er#te Planungsjahr 
der Finanzplanung i#t das laufende Haushaltsjahr. 
(2) Als Unterlage für die Finanzplanung ist ein Inve#titionsprogramm aufzu#tellen. 
(3) Im Finanzplan #ind Umfang und Zu#ammen#etzung der voraus#ichtlichen Aufwendungen und Auszahlungen 
beziehungswei#e Ausgaben und die Deckungsmöglichkeiten darzu#tellen. 
(4) Der Finanzplan ist dem Gemeinderat #päte#tens mit dem Entwurf der Haushalts#atzung vorzulegen. 
(5) Der Finanzplan und das Inve#titionsprogramm #ind jährlich der Entwicklung anzupa##en und fortzuführen. 

 

2. Abschnitt 
Kreditwe#en 

 

Art. 78. 
Kredite 

 
(1) Kredite dürfen unter der Voraus#etzung des Art. 69 Abs. 3 nur im Finanzhaushalt beziehungswei#e im 
Vermögenshaushalt und nur für Inve#titionen, für Inve#titionsförderungsmaßnahmen und zur Um#chuldung aufgenommen 
werden. 
(2) Der Ge#amtbetrag der vorge#ehenen Kreditaufnahmen für Inve#titionen und Inve#titionsförderungsmaßnahmen bedarf 
im Rahmen der Haushalts#atzung der Genehmigung (Ge#amtgenehmigung). Die Genehmigung #oll unter dem 
Ge#ichtspunkt einer geordneten Haushaltswirt#chaft erteilt oder ver#agt werden; #ie kann unter Bedingungen und Auflagen 
erteilt werden. Sie i#t in der Regel zu ver#agen, wenn die Kreditverpflichtungen mit der dauernden Lei#tungsfähigkeit der 
Gemeinde nicht im Einklang #tehen. 
(3) Die Kreditermächtigung gilt bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres und, wenn die 
Haushalts#atzung für das übernäch#te Jahr nicht rechtzeitig amtlich bekanntgemacht wird, bis zum Erlaß die#er 
Haushalts#atzung. 
(4) Die Aufnahme der einzelnen Kredite bedarf der Genehmigung (Einzelgenehmigung), #obald die Kreditaufnahmen für 
die Gemeinden durch ein Ge#etz zur Förderung der Stabilität und des Wachstums der Wirt#chaft be#chränkt worden #ind. 
Die Einzelgenehmigung kann nach Maßgabe der Kreditbeschränkungen ver#agt werden. 
(5) Das Reichsamt des Innern kann im Einvernehmen mit den Reichs#chatzamt und für Wirt#chaft, Infra#truktur, 
Verkehr und Technologie durch Rechtsverordnung die Aufnahme von Krediten von der Genehmigung 
(Einzelgenehmigung) abhängig machen, wenn der Konjunkturrat für die öffentliche Hand nach einem Ge#etz zur Förderung 
der Stabilität und des Wachstums der Wirt#chaft eine Be#chränkung der Kreditaufnahme durch die Gemeinden und 
Gemeindeverbände empfohlen hat. Die Genehmigung i#t zu ver#agen, wenn dies zur Abwehr einer Störung des 
ge#amtwirt#chaftlichen Gleichgewichts geboten i#t oder wenn die Kreditbedingungen wirt#chaftlich nicht vertretbar #ind. 
Solche Rechtsverordnungen #ind auf läng#tens ein Jahr zu befri#ten. 

(6) Die Gemeinde darf zur Sicherung des Kredits keine Sicherheiten be#tellen. Die Rechtsauf#ichtsbehörde kann 
Ausnahmen zula##en, wenn die Bestellung von Sicherheiten der Verkehrsübung ent#pricht. 

 

Art. 79. 
Kreditähnliche Verpflichtungen; Sicherheiten 

 
(1) Der Ab#chluß von Rechtsge#chäften, die der Kreditaufnahme wirt#chaftlich gleichkommen, bedarf der Genehmigung. 
(2) Die Gemeinde darf Bürg#chaften, Gewährverträge und Verpflichtungen aus verwandten Rechtsge#chäften, die ein 
Ein#tehen für fremde Schuld oder für den Eintritt oder Nichteintritt be#timmter Um#tände zum Gegen#tand haben, nur zur 
Erfüllung ihrer Aufgaben übernehmen. Die Rechtsge#chäfte bedürfen der Genehmigung, wenn #ie nicht im Rahmen der 
laufenden Verwaltung abge#chlo##en werden. 
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(3) Die Gemeinde bedarf zur Be#tellung von Sicherheiten zugun#ten Dritter der Genehmigung. 
(4) Für die Genehmigung gelten Art. 78 Abs. 2 Sätze 2 und 3, im Fall der vorläufigen Haushaltsführung Art. 76 Abs. 
4 Sätze 2 und 3 ent#prechend. Die Genehmigung i#t zu ver#agen, wenn das Rechtsge#chäft nicht eine Inve#tition zum 
Gegen#tand hat, #ondern auf die Erzielung wirt#chaftlicher Vorteile dadurch gerichtet i#t, daß die Gemeinde einem Dritten 
inländi#che #teuerliche Vorteile ver#chafft. 
(5) Das Reichsamt des Innern kann im Einvernehmen mit dem Reichs#chatzamt durch Rechtsverordnung 
Rechtsge#chäfte von der Genehmigung frei#tellen, 
1. die die Gemeinden zur Erfüllung be#timmter Aufgaben eingehen oder 
2. die für die Gemeinden keine be#ondere Bela#tung bedeuten oder 
3. die ihrer Natur nach regelmäßig wiederkehren. 
 

Art. 80. 
Ka##enkredite 

 
(1) Zur rechtzeitigen Lei#tung ihrer Auszahlungen beziehungswei#e Ausgaben kann die Gemeinde Ka##enkredite bis zu dem 
in der Haushalts#atzung fe#tge#etzten Höchstbetrag aufnehmen, #oweit für die Ka##e keine anderen Mittel zur Verfügung 
#tehen. 
(2) Der in der Haushalts#atzung fe#tge#etzte Höch#tbetrag #oll für die Haushaltswirt#chaft ein Fünftel der im 
Finanzhaushalt veran#chlagten Einzahlungen aus der laufenden Verwaltung#tätigkeit beziehungswei#e ein Sech#tel der im 
Verwaltungshaushalt veran#chlagten Einnahmen und für den Eigenbetrieb ein Sech#tel der im Erfolgsplan vorge#ehenen 
Erträge nicht über#teigen. 
 

3. Abschnitt 
Vermögenswirt#chaft 

a) Allgemeines 
 

Art. 81. 
Erwerb und Verwaltung von Vermögen, Wertan#ätze 

 
(1) Die Gemeinde #oll Vermögensgegen#tände nur erwerben, wenn das zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich i#t. 
(2) Die Vermögensgegen#tände #ind pfleglich und wirt#chaftlich zu verwalten und ordnungsgemäß nachzuwei#en. Bei 
Geldanlagen i#t auf eine ausreichende Sicherheit zu achten; #ie #ollen einen angeme##enen Ertrag bringen. 
(3) Für die Bewirt#chaftung eines Gemeindewaldes gelten neben den Vor#chriften die#es Ge#etzes die Vor#chriften des 
Waldge#etzes des Deut#chen Reiches und #einer Bundes#taaten. 
(4) Vermögensgegen#tände #ind mit den An#chaffungs- oder Her#tellungsko#ten, vermindert um Ab#chreibungen, 
anzu#etzen. Verbindlichkeiten #ind zu ihrem Rückzahlungsbetrag und Rück#tellungen nur in Höhe des Betrags anzu#etzen, 
der nach #achgerechter Beurteilung notwendig i#t. 
 

Art. 82. 
Veräußerung von Vermögen 

 
(1) Die Gemeinde darf Vermögensgegen#tände, die #ie zur Erfüllung ihrer Aufgaben nicht braucht, veräußern. 
Vermögens-gegen#tände dürfen in der Regel nur zu ihrem vollen Wert veräußert werden. 
(2) Für die Überla##ung der Nutzung eines Vermögensgegen#tands gilt Ab#atz 1 ent#prechend. 
Ausnahmen #ind insbe#ondere zulä##ig bei der Vermietung kommunaler Gebäude zur Sicherung preiswerten Wohnens und 
zur Sicherung der Exi#tenz kleiner und ertrags#chwacher Gewerbebetriebe. 
(3) Die Ver#chenkung und die unentgeltliche Überla##ung von Gemeindevermögen #ind unzulä##ig (Art. 14 Abs. 2 Satz 2 
der Verfa##ung). Die Veräußerung oder Überla##ung von Gemeindevermögen in Erfüllung von Gemeindeaufgaben oder 
herkömmlicher An#tandspflichten fällt nicht unter die#es Verbot. 
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(4) Gemeindevermögen darf nur im Rahmen der Aufgabenerfüllung der Gemeinde und nur dann in Stiftungsvermögen 
eingebracht werden, wenn der mit der Stiftung verfolgte Zweck auf andere Wie#e nicht erreicht werden kann. 
 

Art. 83. 
Rücklagen, Rück#tellungen 

 
(1) Bei Haushaltswirt#chaft nach den Grund#ätzen der doppelten kommunalen Buchführung hat die Gemeinde ihre #tetige 
Zahlungsfähigkeit #icherzu#tellen. Über#chü##e der Ergebnisrechnung #ind den Rücklagen zuzuführen, #oweit nicht 
Fehlbeträge aus Vorjahren auszugleichen #ind. 
(2) Bei der Haushaltswirt#chaft nach den Grund#ätzen der doppelten kommunalen Buchführung #ind für ungewi##e 
Verbindlichkeiten und unterla##ene Aufwendungen für In#tandhaltung Rück#tellungen zu bilden. 
(3) Bei Haushaltswirt#chaft nach den Grund#ätzen der Kamerali#tik hat die Gemeinde für Zwecke des 
Vermögenshaushalts und zur Sicherung der Haushaltswirt#chaft Rücklagen in angeme##ener Höhe zu bilden. Rücklagen 
für andere Zwecke #ind zuläßig. 
 

Art. 84. 
Voll#treckung in Gemeindevermögen wegen einer Geldforderung 

 
(1) Der Gläubiger einer bürgerlichrechtlichen Geldforderung gegen die Gemeinde muß, #oweit er nicht dingliche Rechte 
verfolgt, vor der Einleitung der Voll#treckung wegen die#er Forderung der Rechtsauf#ichtsbehörde eine beglaubigte 
Ab#chrift des voll#treckbaren Titels zu#tellen. Die Voll#treckung darf er#t einen Monat nach der Zu#tellung an die 
Rechtsauf#ichtsbehörde beginnen. 
(2) Ab#atz 1 gilt ent#prechend für öffentlichrechtliche Geldforderungen, #oweit nicht Sondervor#chriften be#tehen. 
(3) Über das Vermögen der Gemeinde findet ein In#olvenz-, Konkurs- oder gerichtliches Vergleichsverfahren nicht #tatt. 

 
b) Öffentliche Nutzungsrechte 

 

Art. 85. 
Verbot der Neubegründung; Übertragungsbe#chränkungen 

 
(1) Öffentliche Rechte einzelner auf Nutzungen am Gemeindevermögen oder an ehemaligem Ort#chaftsvermögen 
(Nutzungsrechte) können nicht neu begründet, erweitert oder in der Nutzungsart geändert oder aufgeteilt werden. 
(2) Nutzungsrechte #ind nur begründet, wenn das Recht auf der Ge#etzesgrundlage der Bundes#taaten oder dem 
Deut#chen Reich zum Stand 28.10.1918 ununterbrochen kraft Rechtsüberzeugung ausgeübt wird.  
Alle Unterbrechungen die #eit dem 29.10.1918 verur#acht wurden #ind gegebenenfalls als unfreiwillige Duldung zu bewerten. 
Der dadurch ent#tandene Schaden kann privatrechtliche Kon#equenzen nach #ich ziehen.   
 
Un#chädlich #ind unter Anwendung der unter (2) genannten Rechtsnormen 
1 . Unterbrechungen, die die Berechtigten nicht zu vertreten haben, 
2. Unterbrechungen bei der Ausübung eines aus#chließlich landwirt#chaftlichen Nutzungsrechts, die 
nicht länger als drei Jahre dauern und durch die Um#trukturierung des landwirt#chaftlichen Betriebs 
verur#acht #ind. 
Nutzungsrechte, die nicht aus#chließlich landwirt#chaftlichen Zwecken dienen, erlö#chen nicht durch 
die Ein#tellung des landwirt#chaftlichen Betriebs. 
(3) Die Übertragung eines Nutzungsrechts, das auf einem Anwe#en ruht, auf ein anderes Anwe#en, die Häufung von 
mehr als einem vollen Nutzungsrecht auf ein Anwe#en oder die Zer#tückelung eines Nutzungsrechts #ind nur aus 
wichtigem Grund, nur innerhalb der#elben Gemeinde und nur dann zulä##ig, wenn das Anwe#en, auf welches das 
Nutzungsrecht übertragen werden #oll, das Haus- und Hofgrund#tück eines ausübenden Land- oder For#twirts i#t. Sie 
bedürfen der Genehmigung der Gemeinde. Die Übertragung eines Nutzungsrechts auf eine juri#ti#che Per#on des privaten 
Rechts oder eine Ge#ell#chaft des Handelsrechts i#t unzuläßig. 

 

Seite 1306092 (31 von 45) 



                                   Reichsge#etzblatt Jahrgang 2013, herausgegeben durch das Reichsprä#idium. 

Reichsge#etzblatt Jahrgang 2013 Deut#ches Reich 

 
Art. 86. 

La#ten und Ausgaben 
 
(1) Wer Nutzungen bezieht, hat die auf dem Gegen#tand des Nutzungsrechts ruhenden La#ten zu tragen und die zur 
Gewinnung der Nutzungen und zur Erhaltung oder zur Erhöhung der Ertragsfähigkeit erforderlichen Ausgaben zu 
be#treiten. Wird Gemeindevermögen teilwei#e von der Gemeinde, teilwei#e von Berechtigten genutzt, #o #ind die#e La#ten 
und Ausgaben ent#prechend zu teilen. 
(2) Die Berechtigten #ind verpflichtet, für die Nutzungen Gegenlei#tungen an die Gemeinde zu entrichten, #oweit dies 
bisher der Fall war. Die Höhe der Gegenlei#tungen bemißt #ich nach dem Wertverhältnis zwi#chen Nutzungen und 
Gegenlei#tungen zum 31. Juli 1914. 
 

Art. 87. 
Ablö#ung und Aufhebung 

 
(1) Nutzungsrechte können durch Vereinbarung zwi#chen den Berechtigten und der Gemeinde abgelö#t werden. Mit 
Zu#timmung der Mehrheit der Berechtigten können #ämtliche Nutzungsrechte von der Gemeinde abgelö#t werden; dabei 
richtet #ich das Stimmrecht nach den Anteilen am Ge#amtnutzungsrecht. Werden einzelne Nutzungsrechte abgelö#t, #o 
gehen #ie auf die Gemeinde über; #ie kann die Rechte nicht auf Dritte übertragen. Werden #ämtliche Nutzungsrechte 
abgelö#t, #o gehen #ie unter. 
(2) Nutzungsrechte können auf Antrag der Gemeinde durch die Rechtsauf#ichtsbehörde aufgehoben werden, wenn die 
Gemeinde bela#tete Grund#tücke ganz oder teilwei#e aus Gründen des Gemeinwohls zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben 
benötigt. 
(3) Werden Nutzungsrechte von der Gemeinde abgelö#t oder von der Rechtsauf#ichtsbehörde aufgehoben, #o #ind die 
Berechtigten von der Gemeinde angeme##en zu ent#chädigen. 
 

Art. 88. 
Art und Umfang der Ent#chädigung 

 
(1) Die Ent#chädigung i#t in Geld durch Zahlung eines einmaligen Betrags zu lei#ten. Die Berechtigten können 
verlangen, in Grund#tücken ent#chädigt zu werden, wenn 
1. #ie zur Sicherung ihrer Berufs- und Erwerbstätigkeit darauf angewie#en #ind, 
2. das der Gemeinde zugemutet werden kann und 
3. andere Vor#chriften einer Ent#chädigung in Grund#tücken nicht entgegen#tehen. 
Ein An#pruch auf Zuteilung be#timmter Grund#tücke be#teht nicht. 
(2) Als Grundlage einer angeme##enen Ent#chädigung gilt im allgemeinen der Wert des Fünfundzwanzigfachen des 
durch#chnittlichen jährlichen Reinertrags der Nutzungen, die in den der Ablö#ung oder Aufhebung unmittelbar 
vorhergehenden 15 Jahren gezogen worden #ind oder bei ungehinderter rechtmäßiger Ausübung des Rechts hätten gezogen 
werden können. Für die vereinbarte Ablö#ung gilt Ent#prechendes. 
(3) Über die Höhe der Ent#chädigung ent#cheiden im Streitfall die ordentlichen Gerichte. 
(4) Waldgeno##en#chaften, die im Zu#ammenhang mit der Ablö#ung oder Aufhebung von Nutzungsrechten als 
Körper#chaften des öffentlichen Rechts gebildet wurden, können aufgelö#t werden, wenn andere Vor#chriften nicht 
entgegen#tehen. Die Rechtsverhältni##e be#tehender Waldgeno##en#chaften, insbe#ondere ihre Aufgaben, die Rechte und 
Pflichten ihrer Mitglieder, ihre Auflö#ung und die Auf#icht werden durch Rechtsverordnung des Reichsamt des Innern 
geregelt. 
 

c) Von der Gemeinde verwaltete rechtsfähige Stiftungen 
 

Art. 89. 
Begriff; Verwaltung 
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(1) Vermögenswerte, die die Gemeinde von Dritten unter der Auflage entgegennimmt, #ie zu einem be#timmten 
öffentlichen Zweck zu verwenden, können in eine rechtsfähige Stiftung eingelegt werden und #ind ihrer Zweckbestimmung 
gemäß nach den für das Gemeindevermögen geltenden Vor#chriften zu verwalten. 
(2) Die Vermögenswerte #ind in ihrem Be#tand unge#chmälert zu erhalten. Sie #ind vom übrigen Gemeindevermögen 
getrennt zu verwalten und #o anzulegen, daß #ie für ihren Verwendungszweck verfügbar #ind. 
(3) Der Ertrag darf nur für den Stiftungszweck verwendet werden. I#t eine Minderung eingetreten, #o #ollen die 
Vermögensgegen#tände aus dem Ertrag wieder ergänzt werden. 
 

Art. 90. 
Änderung des Verwendungszwecks; Aufhebung der Zweckbe#timmung 

 

Soweit eine Änderung des Verwendungszwecks oder die Aufhebung der Zweckbe#timmung zuläßig i#t, be#chließt hierüber 
der Gemeinderat. Der Be#chluß bedarf der Genehmigung. 
 

4. Abschnitt 
Gemeindliche Unternehmen 

 

Art. 91. 
Rechtsformen 

 

Die Gemeinde kann Unternehmen außerhalb ihrer allgemeinen Verwaltung in folgenden Rechtsformen betreiben: 
1. als Eigenbetrieb, 
2. als #elb#tändiges Kommunalunternehmen des öffentlichen Rechts, 
3. in den Rechtsformen des Privatrechts. 

 

Art. 92. 
Allgemeine Zuläßigkeit von Unternehmen und Beteiligungen 

 

(1) Die Gemeinde darf ein Unternehmen im Sinn von Art. 91 nur errichten, übernehmen oder we#entlich erweitern, wenn 
1. ein öffentlicher Zweck das Unternehmen erfordert, insbe#ondere wenn die Gemeinde mit ihm ge#etzliche Verpflichtungen 
oder ihre Aufgaben gemäß Art. 88 Abs. 1 der Verfa##ung und Art. 64 dieses Ge#etzes erfüllen will, 
2. das Unternehmen nach Art und Umfang in einem angeme##enen Verhältnis zur Lei#tungsfähigkeit der Gemeinde und 
zum voraus#ichtlichen Bedarf #teht, 
3. die dem Unternehmen zu übertragenden Aufgaben für die Wahrnehmung außerhalb der allgemeinen Verwaltung 
geeignet #ind, 
4. bei einem Tätigwerden außerhalb der kommunalen Da#einsvor#orge der Zweck nicht eben#o gut und wirt#chaftlich durch 
einen anderen erfüllt wird oder erfüllt werden kann. 
Alle Tätigkeiten oder Tätigkeitsbereiche, mit denen die Gemeinde oder ihre Unternehmen an dem vom Wettbewerb 
beherr#chten Wirt#chaftsleben teilnehmen, um Gewinn zu erzielen, ent#prechen keinem öffentlichen Zweck. Soweit 
Unternehmen entgegen Satz 2 errichtet oder übernommen wurden, dürfen #ie nicht weitergeführt werden. 
(2) Die Gemeinde darf mit ihren Unternehmen außerhalb des Gemeindegebiets nur tätig werden, wenn dafür die 
Voraus#etzungen des Ab#atzes 1 vorliegen und die berechtigten Intere##en der betroffenen kommunalen 
Gebietskörper#chaften gewahrt #ind. Bei der Ver#orgung mit Strom und Gas gelten nur die Intere##en als berechtigt, die 
nach den Vor#chriften des Deut#chen Reiches eine Ein#chränkung des Wettbewerbs zula##en. 
(3) Für die Beteiligung der Gemeinde an einem Unternehmen gilt Ab#atz 1 ent#prechend. Absatz 2 gilt ent#prechend, wenn 
#ich die Gemeinde an einem auch außerhalb ihres Gebiets tätigen Unternehmen in einem Ausmaß beteiligt, das den auf 
das Gemeindegebiet entfallenden Anteil an den Lei#tungen des Unternehmens erheblich über#teigt. 
(4) Bankunternehmen darf die Gemeinde weder errichten noch #ich an ihnen beteiligen. Für das öffentliche Bankwesen 
verbleibt es bei den be#onderen Vor#chriften. Die Gemeinde kann einen einzelnen Ge#chäftsanteil an einer eingetragenen 
Kreditgeno##en#chaft erwerben, wenn eine Nach#chußpflicht ausge#chlo##en oder die Haft#umme auf einen be#timmten 
Betrag be#chränkt i#t.  
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Art. 93. 

Eigenbetriebe 
 
(1) Eigenbetriebe #ind gemeindliche Unternehmen, die außerhalb der allgemeinen Verwaltung als Sondervermögen ohne 
eigene Rechtsper#önlichkeit geführt werden. 
(2) Für Eigenbetriebe be#tellt der Gemeinderat eine Werkleitung und einen Werkaus#chuß. 
(3) Die Werkleitung führt die laufenden Ge#chäfte des Eigenbetriebs. Sie i#t in#oweit zur Vertretung nach außen befugt; 
der Gemeinderat kann ihr mit Zu#timmung des er#ten Bürgermei#ters weitere Vertretungsbefugni##e übertragen. Die 
Werkleitung i#t Dien#tvorge#etzter der Beamten im Eigenbetrieb und führt die Dien#tauf#icht über #ie und die im 
Eigenbetrieb tätigen Ange#tellten und Arbeiter. Der Gemeinderat kann mit Zu#timmung des er#ten Bürgermei#ters der 
Werkleitung für Beamte, Ange#tellte und Arbeiter im Eigenbetrieb per#onalrechtliche Befugni##e in ent#prechender 
Anwendung von Art. 48 Abs. 2 übertragen. 
(4) Im übrigen be#chließt über die Angelegenheiten des Eigenbetriebs der Werkaus#chuß, #oweit nicht der Gemeinderat 
#ich die Ent#cheidung allgemein vorbehält oder im Einzelfall an #ich zieht. Der Werkaus#chuß i#t ein be#chließender 
Aus#chuß im Sinn der Art. 37 und 60. Im Fall des Art. 48 Abs. 1 
Satz 2 #ollen Befugni##e gegenüber Beamten, Ange#tellten und Arbeitern im Eigenbetrieb auf den Werkaus#chuß 
übertragen werden. 
(5) Die Art. 68, 69, 74, 76 bis 79, 80 Abs. 1, Art. 81, 82,84, 102 Abs. 4 und Art. 103 gelten ent#prechend. Im Rahmen 
der ge#etzlichen Vor#chriften werden die Angelegenheiten des Eigenbetriebs durch eine Betriebs#atzung geregelt. 
(6) Die Gemeinde kann Einrichtungen innerhalb der allgemeinen Verwaltung (Regiebetriebe) ganz oder teilwei#e nach 
den Vor#chriften über die Wirt#chaftsführung der Eigenbetriebe führen, wenn die Abweichung von den allgemeinen 
kommunalwirt#chaftlichen Vor#chriften nach Art und Umfang der Einrichtung zweckmäßig i#t. Hierbei können auch 
Regelungen getroffen werden, die von einzelnen für Eigenbetriebe geltenden Vor#chriften abweichen. 

 
Art. 94. 

Selb#tändige Kommunalunternehmen des öffentlichen Rechts 
 
(1) Die Gemeinde kann #elb#tändige Unternehmen in der Rechtsform einer An#talt des öffentlichen Rechts 
(Kommunalunternehmen) errichten oder be#tehende Regie- und Eigenbetriebe im Weg der Ge#amtrechtsnachfolge in 
Kommunalunternehmen umwandeln. Das Kommunalunternehmen kann #ich nach Maßgabe der Unternehmens#atzung und 
in ent#prechender Anwendung der für die Gemeinde geltenden Vor#chriften an anderen Unternehmen beteiligen, wenn das 
dem Unternehmenszweck dient. 
(2) Die Gemeinde kann dem Kommunalunternehmen einzelne oder alle mit einem be#timmten Zweck zu#ammenhängende 
Aufgaben ganz oder teilwei#e übertragen. Sie kann nach Maßgabe des Art. 30 durch ge#onderte Satzung einer An#chluß- 
und Benutzungsordnung zugun#ten des Kommunalunternehmens fe#tlegen und das Unternehmen zur Durch#etzung 
ent#prechend Art. 33 ermächtigen. Sie kann ihm auch das Recht einräumen, an ihrer Stelle Satzungen und, #oweit 
Landesrecht zu deren Erlaß ermächtigt, auch Verordnungen für das übertragene Aufgabengebiet zu erla##en; Art. 32 gilt 
#inngemäß. 
(2a) Ein Unternehmen in der Rechtsform einer Kapitalge#ell#chaft, an dem aus#chließlich die Gemeinde beteiligt i#t, kann 
durch Formwech#el in ein Kommunalunternehmen umgewandelt werden. 
Die Umwandlung i#t nur zuläßig, wenn keine Sonderrechte und keine Rechte Dritter an den Anteilen der Gemeinde 
be#tehen. 
Der Formwech#el #etzt den Erlaß der Unternehmens#atzung durch die Gemeinde und einen #ich darauf beziehenden 
Umwandlungsbe#chluß der formwechselnden Ge#ell#chaft voraus. Die Anmeldung zum Handelsregi#ter erfolgt durch das 
vertretungsberechtigte Organ der Kapitalge#ell#chaft. Abweichend von Abs. 3 Satz 4 wird die Umwandlung einer 
Kapitalge#ell#chaft in ein Kommunalunternehmen mit de##en Eintragung oder, wenn es nicht eingetragen wird, mit der 
Eintragung der Umwandlung in das Handelsregi#ter wirk#am; I#t bei der Kapitalge#ell#chaft ein Betriebsrat eingerichtet, 
bleibt die#er nach dem Wirksamwerden der Umwandlung als Per#onalrat des Kommunalunternehmens bis zu den näch#ten 
regelmäßigen Per#onalratswahlen be#tehen. 
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(3) Die Gemeinde regelt die Rechtsverhältni##e des Kommunalunternehmens durch eine Unternehmens#atzung. Die 
Unternehmens#atzung muß Be#timmungen über den Namen und die Aufgaben des Unternehmens, die Anzahl der 
Mitglieder des Vor#tands und des Verwaltungsrats und die Höhe des Stammkapitals enthalten. Die Gemeinde hat die 
Unternehmens#atzung und deren Änderungen gemäß Art. 31 Abs. 2 bekanntzumachen. Das Kommunalunternehmen 
ent#teht am Tag nach der Bekanntmachung, wenn nicht in der Unternehmens#atzung ein #päterer Zeitpunkt be#timmt i#t. 
(4) Die Gemeinde haftet für die Verbindlichkeiten des Kommunalunternehmens unbe#chränkt, #oweit nicht Befriedigung 
aus de##en Vermögen zu erlangen i#t (Gewährträger#chaft). 
 

Art. 95. 
Organe des Kommunalunternehmens; Per#onal 

 
(1) Das Kommunalunternehmen wird von einem Vor#tand in eigener Verantwortung geleitet, #oweit nicht ge#etzlich oder 
durch die Unternehmens#atzung etwas anderes be#timmt i#t. Der Vor#tand vertritt das Kommunalunternehmen nach 
außen. Die Gemeinde hat darauf hinzuwirken, daß jedes Vor#tandsmitglied vertraglich verpflichtet wird, die ihm im 
Ge#chäftsjahr jeweils gewährten Bezüge der Gemeinde jährlich zur Veröffentlichung mitzuteilen. 
(2) Die Ge#chäftsführung des Vor#tands wird von einem Verwaltungsrat überwacht. Der Verwaltungsrat be#tellt den 
Vor#tand auf höch#tens fünf Jahre; eine erneute Be#tellung i#t zuläßig. 
Er ent#cheidet außerdem über 
1. den Erlaß von Satzungen und Verordnungen gemäß Art. 94 Abs. 2 Satz 3, 
2. die Fe#t#tellung des Wirt#chaftsplans und des Jahresab#chlußes, 
3. die Fe#t#etzung allgemein geltender Tarife und Entgelte für die Lei#tungsnehmer, 
4. die Beteiligung des Kommunalunternehmens an anderen Unternehmen, 
5. die Be#tellung des Ab#chlußprüfers, 
6. die Ergebnisverwendung. 
Im Fall des Satzes 3 Nr. 1 unterliegen die Mitglieder des Verwaltungsrats den Wie#ungen des Gemeinderats. Die 
Unternehmens#atzung kann vor#ehen, daß der Gemeinderat den Mitgliedern des Verwaltungsrats auch in be#timmten 
anderen Fällen Wie#ungen erteilen kann. Die Ab#timmung entgegen der Wie#ung berührt die Gültigkeit des Be#chlußes 
des Verwaltungsrats nicht. Für den Aus#chluß wegen per#önlicher Beteiligung gilt Art. 54 ent#prechend. 
(3) Der Verwaltungsrat be#teht aus dem vor#itzenden Mitglied und den übrigen Mitgliedern. Den Vor#itz führt der er#te 
Bürgermei#ter; mit #einer Zu#timmung kann der Gemeinderat eine andere Per#on zum vor#itzenden Mitglied be#tellen. 
Das vor#itzende Mitglied nach Satz 2 Halbsatz 2 und die übrigen Mitglieder des Verwaltungsrats werden vom 
Gemeinderat für #echs Jahre be#stellt.  
Die Amtszeit von Mitgliedern des Verwaltungsrats, die dem Gemeinderat angehören, endet mit dem Ende der Wahlzeit 
oder dem vorzeitigen Aus#cheiden aus dem Gemeinderat oder bei berufsmäßigen Gemeinderatsmitgliedern mit dem 
Aus#cheiden aus dem Beamtenverhältnis. Die Mitglieder des Verwaltungsrats üben ihr Amt bis zum Amtsantritt der 
neuen Mitglieder weiter aus. Mitglieder des Verwaltungsrats können nicht #ein: 
1. Beamte und leitende oder hauptberufliche Ange#tellte des Kommunalunternehmens, 
2. leitende Beamte und leitende Ange#tellte von juri#ti#chen Per#onen oder #on#tigen Organi#ationen des öffentlichen oder 
privaten Rechts, an denen das Kommunalunternehmen mit mehr als 50 v.H. beteiligt i#t; eine Beteiligung am 
Stimmrecht genügt, 
3. Beamte und Ange#tellte der Rechtsauf#ichtsbehörde, die unmittelbar mit Aufgaben der Auf#icht über das Kommunal-
unternehmen befaßt #ind. 
(4) Das Kommunalunternehmen hat das Recht, Dien#therr von Beamten zu #ein, wenn es auf Grund einer 
Aufgabenübertragung nach Art. 94 Abs. 2 hoheitliche Befugni##e ausübt. Wird es aufgelö#t, hat die Gemeinde die 
Beamten und die Ver#orgungsempfänger zu übernehmen. Wird das Unternehmensvermögen ganz oder teilweise auf 
andere juri#ti#che Per#onen des öffentlichen Rechts mit Dien#therrenfähigkeit übertragen, #o gelten für die Übernahme und 
die Rechts#tellung der Beamten und der Ver#orgungsempfänger des Kommunalunternehmens die jeweiligen 
Beamten#tatusge#etze. 
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(5) Beamten in einem Regie- oder Eigenbetrieb, der nach Art. 94 Abs. 1 Satz 1 ganz oder teilwei#e in ein 
Kommunalunternehmen umgewandelt wird, kann im dien#tlichen oder öffentlichen Intere##e mit ihrer Zu#timmung eine 
ihrem Amt ent#prechende Tätigkeit bei dem Kommunalunternehmen zugewie#en werden. Die Zuwei#ung bedarf nicht der 
Zu#timmung des Beamten, wenn dringende öffentliche Intere##en #ie erfordern. Die Rechts#tellung des Beamten bleibt 
unberührt. Über die Zuwei#sung ent#cheidet die ober#te Dien#tbehörde. 
 

Art. 96. 
Son#tige Vor#chriften für Kommunalunternehmen 

 
(1) Der Jahresab#chluß und der Lagebericht von Kommunalunternehmen werden nach den für große Kapitalge#ell#chaften 
geltenden Vor#chriften des Handelsge#etzbuchs aufge#tellt und geprüft, #ofern nicht weitergehende ge#etzliche Vor#chriften 
gelten oder andere ge#etzliche Vor#chriften entgegen#tehen. 
(2) Die Organe der Rechnungsprüfung der Gemeinde haben das Recht, #ich zur Klärung von Fragen, die bei der 
Prüfung nach Art. 109 Abs. 4 Sätze 2 und 3 auftreten, unmittelbar zu unterrichten und zu die#em Zweck den Betrieb, die 
Bücher und Schriften des Kommunalunternehmens einzu#ehen. 
(3) Die Art. 4 Abs. 2, Art. 68, 69, 76, 77, 81, 82, 84 und 103 und die Vor#chriften des Vierten Teils über die #taatliche 
Auf#icht und die Rechtsmittel #ind auf das Kommunalunternehmen #inngemäß anzuwenden. 
(4) Das Unternehmen i#t zur Voll#treckung von Verwaltungsakten in dem#elben Umfang berechtigt wie die Gemeinde, 
wenn es auf Grund einer Aufgabenübertragung nach Art. 94 Abs. 2 hoheitliche Befugni##e ausübt und bei der 
Aufgabenübertragung nichts Abweichendes geregelt wird. 
 

Art. 97. 
Unternehmen in Privatrechtsform 

 
(1) Gemeindliche Unternehmen in Privatrechtsform und gemeindliche Beteiligungen an Unternehmen in Privatrechtsform 
#ind nur zuläßig, wenn 
1. im Ge#ell#chaftsvertrag oder in der Satzung #icherge#tellt i#t, daß das Unternehmen den öffentlichen Zweck gemäß Art. 
92 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 erfüllt, 
2. die Gemeinde angeme##enen Einfluß im Auf#ichtsrat oder in einem ent#prechenden Gremium erhält, 
3. die Haftung der Gemeinde auf einen be#timmten, ihrer Lei#tungsfähigkeit angeme##enen Betrag begrenzt wird; die 
Rechtsaufsichtsbehörde kann von der Haftungsbegrenzung befreien. 
Zur Sicher#tellung des öffentlichen Zwecks von Ge#ell#chaften mit be#chränkter Haftung #oll im Ge#ell#chaftsvertrag oder 
in der Satzung be#timmt werden, daß die Ge#ell#chafterversammlung auch über den Erwerb und die Veräußerung von 
Unternehmen und Beteiligungen und über den Ab#chluß und die Änderung von Unternehmensverträgen be#chließt. In der 
Satzung von Aktienge#ellschaften #oll be#timmt werden, daß zum Erwerb und zur Veräußerung von Unternehmen und 
Beteiligungen die Zu#timmung des Auf#ichtsrats notwendig i#t. 
(2) Die Gemeinde darf dem Erwerb von Unternehmen und Beteiligungen durch Unternehmen in Privatrechtsform, an 
denen #ie unmittelbar oder mittelbar beteiligt i#t, nur unter ent#prechender Anwendung der für #ie #elbst geltenden 
Vor#chriften zu#timmen. 
 

Art. 98. 
Vertretung der Gemeinde in Unternehmen in Privatrechtsform 

 
(1) Der er#te Bürgermei#ter vertritt die Gemeinde in der Ge#ellschafterver#ammlung oder einem ent#prechenden Organ. 
Mit Zu#timmung des er#ten Bürgermei#ters und der weiteren Bürgermei#ter kann der Gemeinderat eine andere Per#on 
zur Vertretung widerruflich be#tellen. 
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(2) Die Gemeinde #oll bei der Ausge#taltung des Ge#ell#chaftsvertrags oder der Satzung darauf hinwirken, daß ihr das 
Recht eingeräumt wird, Mitglieder in einen Auf#ichtsrat oder ein ent#prechendes Gremium zu ent#enden, #oweit das zur 
Sicherung eines angeme##enen Einflußes notwendig i#t. Vorbehaltlich entgegen#tehender ge#etzlicher Vor#chriften haben 
Per#onen, die von der Gemeinde ent#andt oder auf ihre Veranla##ung gewählt wurden, die Gemeinde über alle wichtigen 
Angelegenheiten möglich#t frühzeitig zu unterrichten und ihr auf Verlangen Auskunft zu erteilen. Soweit zuläßig, #oll #ich 
die Gemeinde ihnen gegenüber Wie#ungsrechte im Ge#ell#chaftsvertrag oder der Satzung vorbehalten. 
(3) Die Per#on, die die Gemeinde vertritt oder die in Ab#atz 2 genannten Per#onen #ind aus ihrer Tätigkeit haftbar zu 
machen. Bei Vor#atz oder grober Fahrläßigkeit kann die Gemeinde Rückgriff nehmen, es #ei denn, das #chädigende 
Verhalten beruhte auf ihrer Wie#ung, dann haftet die Gemeinde. Die Sätze 1 und 2 gelten ent#prechend für Per#onen, die 
auf Veranla##ung der Gemeinde als nebenamtliche Mitglieder des ge#chäftsführenden Unternehmensorgans be#tellt #ind. 
 

Art. 99. 
Son#tige Vor#chriften für Unternehmen in Privatrechtsform 

 
(1) Gehören der Gemeinde Anteile an einem Unternehmen, #o hat #ie 
1. darauf hinzuwirken, daß in #inngemäßer Anwendung der für Eigenbetriebe geltenden Vor#chriften für jedes 
Wirt#chaftsjahr ein Wirt#chaftsplan aufge#tellt und der Wirt#chaftsführung eine fünfjährige Finanzplanung 
zugrundegelegt wird, 
2. dafür Sorge zu tragen, daß der Jahresabschluß und der Lagebericht nach den für große Kapitalge#ell#chaften geltenden 
Vor#chriften des Handelsgesetzbuchs aufge#tellt und geprüft werden, #ofern nicht weitergehende ge#etzliche Vor#chriften 
gelten oder andere ge#etzliche Vor#chriften entgegen#tehen, 
3. darauf hinzuwirken, daß jedes Mitglied des ge#chäftsführenden Unternehmensorgans vertraglich verpflichtet wird, die 
ihm im Ge#chäftsjahr jeweils gewährten Bezüge der Gemeinde jährlich zur Veröffentlichung mitzuteilen. 
Die Rechtsauf#ichtsbehörde kann Ausnahmen zula##en. 
(2) I#t eine Beteiligung der Gemeinde an einem Unternehmen keine Mehrheitsbeteiligung, #o #oll die Gemeinde, #oweit 
ihr Intere##e das erfordert, darauf hinwirken, daß in der Satzung oder im Ge#ell#chaftsvertrag der Gemeinde die Rechte 
der Gemeinde und dem für #ie zu#tändigen überörtlichen Prüfungsorgan die Befugniße eingeräumt werden. Bei 
mittelbaren Beteiligungen gilt das nur, wenn die Beteiligung den vierten Teil der Anteile über#teigt und einer 
Ge#ell#chaft zu#teht, an der die Gemeinde allein oder zu#ammen mit anderen Gebietskörper#chaften oder deren 
Zu#ammen#chlüßen mit Mehrheit beteiligt i#t. 
(3) Die Gemeinde hat jährlich einen Bericht über ihre Beteiligungen an Unternehmen in einer Rechtsform des 
Privatrechts zu er#tellen, wenn ihr minde#tens der zwanzig#te Teil der Anteile eines Unternehmens gehört. Der 
Beteiligungsbericht #oll insbe#ondere Angaben über die Erfüllung des öffentlichen Zwecks, die Beteiligungsverhältni##e, 
die Zu#ammen#etzung der Organe der Ge#ell#chaft, die Bezüge der einzelnen Mitglieder des ge#chäftsführenden 
Unternehmensorgans gemäß Ab#atz 1 Nr. 5, die Ertragslage und die Kreditaufnahme enthalten. Haben die Mitglieder des 
ge#chäftsführenden Unternehmensorgans ihr Einver#tändnis mit der Veröffentlichung ihrer Einzelbezüge nicht erklärt, #ind 
ihre Gesamtbezüge #o zu veröffentlichen, wie #ie von der Ge#ellschaft nach den Vor#chriften des Handelsge#etzbuchs in den 
Anhang zum Jahresabschluß aufgenommen werden. Der Bericht i#t dem Gemeinderat vorzulegen. Die Gemeinde wie#t 
ortsüblich darauf hin, daß jeder Ein#icht in den Bericht nehmen kann. 

 
Art. 100. 

Grund#ätze für die Führung gemeindlicher Unternehmen 
 
(1) Eigenbetriebe und Kommunalunternehmen #ind unter Beachtung betriebswirt#chaftlicher Grund#ätze und des 
Grund#atzes der Spar#amkeit und Wirt#chaftlichkeit #o zu führen, daß der öffentliche Zweck erfüllt wird. Ent#prechendes 
gilt für die Steuerung und Überwachung von Unternehmen in Privatrechtsform, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 
v.H. beteiligt i#t; bei einer geringeren Beteiligung #oll die Gemeinde darauf hinwirken. 
(2) Gemeindliche Unternehmen dürfen keine we#entliche Schädigung und keine Auf#augung #elb#tändiger Betriebe in 
Landwirt#chaft, Handwerk, Handel, Gewerbe und Indu#trie bewirken. 
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Art. 101. 
Anzeigepflichten 

 

(1) Ent#cheidungen der Gemeinde über 
1. die Errichtung, Übernahme und we#entliche Erweiterung #owie die Änderung der Rechtsform oder der Aufgaben 
gemeindlicher Unternehmen, 
2. die unmittelbare oder mittelbare Beteiligung der Gemeinde an Unternehmen, 
3. die gänzliche oder teilwei#e Veräußerung gemeindlicher Unternehmen oder Beteiligungen, 
4. die Auflö#ung von Kommunalunternehmen #ind der Rechtsauf#ichtsbehörde rechtzeitig, minde#tens aber #echs Wochen 
vor ihrem Vollzug, vorzulegen. In den Fällen des Satzes 1 Nr. 2 und 3 be#teht keine Anzeigepflicht, wenn die 
Ent#cheidung weniger als den zwanzig#ten Teil der Anteile des Unternehmens betrifft. Aus der Vorlage muß zu er#ehen 
#ein, ob die ge#etzlichen Voraus#etzungen erfüllt #ind. Die Unternehmens#atzung von Kommunalunternehmen ist der 
Rechtsauf#ichtsbehörde #tets vorzulegen. 
(2) Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 und die Sätze 2 und 3 gelten ent#prechend für Ent#cheidungen des Verwaltungsrats eines 
Kommunalunternehmens. 
 

5. Abschnitt 
Ka##en- und Rechnungswe#en 

 

Art. 102. 
Gemeindeka##e 

 

(1) Die Gemeindeka##e erledigt alle Ka##enge#chäfte der Gemeinde. 
(2) Die Gemeinde hat einen Ka##enverwalter und einen Stellvertreter zu be#tellen. Die#e Verpflichtung entfällt, wenn #ie 
ihre Ka##enge#chäfte ganz durch eine Stelle außerhalb der Gemeindeverwaltung be#orgen läßt. Die Anordnungsbefugten 
der Gemeindeverwaltung, der Leiter und die Prüfer des Rechnungsprüfungsamts und Bedien#tete, denen örtliche 
Ka##enprüfungen übertragen #ind, können nicht gleichzeitig die Aufgaben eines Ka##enverwalters oder #eines Stellvertreters 
wahrnehmen. 
(3) Der Ka##enverwalter und #ein Stellvertreter dürfen weder miteinander noch mit den Anordnungsbefugten der 
Gemeindeverwaltung, dem Leiter und den Prüfern des Rechnungsprüfungsamts und den Bedien#teten, denen örtliche 
Ka##enprüfungen übertragen #ind, durch ein Angehörigenverhältnis verbunden #ein. 
(4) Sonderka##en #ollen mit der Gemeindeka##e verbunden werden. I#t eine Sonderka##e nicht mit der Gemeindeka##e 
verbunden, gelten für den Verwalter der Sonderka##e und de##en Stellvertreter die Ab#ätze 2 und 3 ent#prechend. 
 

Art. 103. 
Übertragung von Ka##en- und Rechnungsge#chäften 

 
Die Gemeinde kann das Ermitteln von An#prüchen und von Zahlungsverpflichtungen, das Vorbereiten der ent#prechenden 
Ka##enanordnungen, die Ka##enge#chäfte und das Rechnungswe#en ganz oder zum Teil von einer Stelle außerhalb der 
Gemeindeverwaltung be#orgen la##en, wenn die ordnungsgemäße und #ichere Erledigung und die Prüfung nach den für die 
Gemeinde geltenden Vor#chriften gewährlei#tet #ind. 

 
Art. 104. 

Rechnungslegung, Jahresab#chluß 
 
(1) Im Jahresab#chluß beziehungswei#e in der Jahresrechnung ist das Ergebnis der Haushaltswirt#chaft ein#chließlich des 
Stands des Vermögens und der Verbindlichkeiten zu Beginn und am Ende des Haushaltsjahres nachzuwei#en. Bei 
Haushaltswirt#chaft nach den Grund#ätzen der doppelten kommunalen Buchführung be#teht der Jahresab#chluß aus der 
Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, der Vermögensrechnung (Bilanz) und dem Anhang. Bei Haushaltswirt#chaft 
nach den Grund#ätzen der Kamerali#tik be#teht die Jahresrechnung aus dem ka##enmäßigen Ab#chluß und der 
Haushaltsrechnung. Der Jahresab#chluß beziehungswei#e die Jahresrechnung i#t durch einen Rechen#chaftsbericht zu 
erläutern. 
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(2) Der Jahresab#chluß beziehungswei#e die Jahresrechnung i#t innerhalb von #echs Monaten, der kon#olidierte 
Jahresab#chluß (Art. 105) innerhalb von zehn Monaten nach Ab#chluß des Haushaltsjahres aufzu#tellen und #odann dem 
Gemeinderat vorzulegen. 
(3) Nach Durchführung der örtlichen Prüfung der Jahresrechnung und der Jahresab#chlü##e (Art. 106) und Aufklärung 
etwaiger Un#timmigkeiten #tellt der Gemeinderat alsbald, jedoch in der Regel bis zum 30. Juni des auf das Haushaltsjahr 
folgenden übernäch#ten Jahres den Jahresab#chluß beziehungswei#e die Jahresrechnung in öffentlicher Sitzung fe#t und 
be#chließt über die Entla#tung. 
I#t ein kon#olidierter Jahresab#chluß aufzu#tellen (Art. 105), tritt an die Stelle des 30. Juni der 31. Dezember des auf 
das Haushaltsjahr folgenden übernäch#ten Jahres. Verweigert der Gemeinderat die Entla#tung oder #pricht er #ie mit 
Ein#chränkungen aus, hat er die dafür maßgebenden Gründe anzugeben. 
(4) Die Gemeinderatsmitglieder können jederzeit die Berichte über die Prüfungen ein#ehen. 
 

Art. 105. 
Kon#olidierter Jahresab#chluß 

 
(1) Mit dem Jahresab#chluß der Gemeinde #ind die Jahresab#chlü##e 
1. der außerhalb der allgemeinen Verwaltung geführten Sondervermögen ohne eigene Rechtsper#önlichkeit, 
2. der rechtlich #elb#tändigen Organi#ationseinheiten und Vermögensma##en mit Nennkapital oder variablen 
Kapitalanteilen, 
3. der Zweckverbände und Verwaltungsgemein#chaften mit kaufmänni#cher Rechnungslegung und der gemein#amen 
Kommunal-unternehmen und 
4. der von der Gemeinde verwalteten kommunalen Stiftungen mit kaufmänni#chen Rechnungswe#en zu kon#olidieren. 
(2) Aufgabenträger nach Abs. 1 Nr. 1, 2 und #ind ent#prechend dem Handelsge#etzbuchs zu kon#olidieren 
(Vollkon#olidierung), wenn bei der Gemeinde die Voraus#etzungen aus dem Handelsge#etzbuch vorliegen. Aufgabenträger 
nach Abs. 1 Nr. 3 können auch ent#prechend dem Handelsge#etzbuch anteilsmäßig kon#olidiert werden. 
Für den Anteil an einem Zweckverband oder einer Verwaltungsgemein#chaft ist der Umlage#chlü##el maßgebend. 
(3) Der kon#olidierte Jahresab#chluß i#t durch eine Kapitalflußrechnung zu ergänzen und durch einen 
Kon#olidierungsbericht zu erläutern. 
(4) Die Gemeinde hat bei den in Abs. 1 Satz 1 genannten Aufgabenträgern, Organi#ationseinheiten und 
Vermögensma##en darauf hinzuwirken, daß ihr das Recht eingeräumt wird, von die#en alle Informationen und Unterlagen 
zu erhalten, die #ie für die Kon#olidierung der Jahresab#chlü##e für erforderlich hält. 
 

6. Ab#chnitt 
Prüfungswe#en 

 
Art. 106. 

Örtliche Prüfungen 
 
(1) Der Jahresab#chluß und der kon#olidierte Jahresab#chluß beziehungswei#e die Jahresrechnung #owie die 
Jahresab#chlü##e der Eigenbetriebe mit kaufmänni#chem Rechnungswe#en werden entweder vom Gemeinderat oder von 
einem Rechnungsprüfungsaus#chuß geprüft (örtliche Rechnungsprüfung). 
(2) In Gemeinden mit mehr als 5.000 Einwohnern bildet der Gemeinderat aus #einer Mitte einen 
Rechnungsprüfungsaus#chuß mit minde#tens drei und höch#tens #ieben Mitgliedern und be#timmt ein Aus#chußmitglied zum 
Vor#itzenden; Art. 38 Abs. 2 findet keine Anwendung. 
(3) Zur Prüfung der Jahresab#chlü##e und des kon#olidierten Jahresab#chlußes #owie der Jahresrechnung können 
Sachver#tändige zugezogen werden. In Gemeinden, in denen ein Rechnungsprüfungsamt eingerichtet i#t (Art. 107), i#t das 
Rechnungsprüfungsamt umfa##end als Sachver#tändiger heranzuziehen. 
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(4) Die örtliche Prüfung der Jahresrechnung und der Jahresab#chlü##e i#t innerhalb von zwölf Monaten, die des 
kon#olidierten Jahresab#chlußes innerhalb von 18 Monaten nach Ab#chluß des Haushaltsjahres durchzuführen. 
(5) Die örtliche Ka##enprüfung obliegt dem er#ten Bürgermei#ter. Er bedient #ich in Gemeinden, in denen ein Rechnungs-
prüfungsamt eingerichtet i#t, die#es Amts. 
 

Art. 107. 
Rechnungsprüfungsamt 

 
(1) Kreisfreie Gemeinden mü##en ein Rechnungsprüfungsamt einrichten. Kreisangehörige Gemeinden können ein 
Rechnungsprüfungsamt einrichten, wenn ein Bedürfnis dafür be#teht und die Ko#ten in angeme##enem Verhältnis zum 
Umfang der Verwaltung #tehen. 
(2) Das Rechnungsprüfungsamt i#t bei der örtlichen Rechnungsprüfung dem Gemeinderat und bei den örtlichen 
Ka##enprüfungen dem er#ten Bürgermei#ter unmittelbar verantwortlich. Der Gemeinderat und der er#te Bürgermei#ter 
können be#ondere Aufträge zur Prüfung der Verwaltung erteilen. Das Rechnungsprüfungsamt i#t bei der Wahrnehmung 
#einer Aufgaben unabhängig und nur dem Ge#etz unterworfen. Im übrigen bleiben die Befugniße des er#ten 
Bürgermei#ters unberührt, dem das Rechnungsprüfungsamt unmittelbar unter#teht. 
(3) Der Gemeinderat be#tellt den Leiter, #einen Stellvertreter und die Prüfer des Rechnungsprüfungsamts und beruft #ie 
ab. Der Gemeinderat kann den Leiter des Rechnungsprüfungsamts und #einen Stellvertreter gegen ihren Willen nur mit 
einer Mehrheit von zwei Dritteln der ge#etzlichen Zahl der Mitglieder des Gemeinderats abberufen, wenn #ie ihre 
Aufgabe nicht ordnungsgemäß erfüllen. Die Abberufung von Prüfern des Rechnungsprüfungsamts gegen ihren Willen 
bedarf einer Mehrheit von zwei Dritteln der #timmberechtigten Gemeinderatsmitglieder. 
(4) Der Leiter des Rechnungsprüfungsamts muß Beamter auf Lebenszeit #ein. Er muß minde#tens die Befähigung für 
den gehobenen nichttechni#chen Verwaltungsdien#t und die für #ein Amt erforderliche Erfahrung und Eignung be#itzen. 
(5) Der Leiter, #ein Stellvertreter und die Prüfer des Rechnungsprüfungsamts dürfen eine andere Stellung in der 
Gemeinde nur innehaben, wenn das mit ihren Prüfungsaufgaben vereinbar i#t. Sie dürfen Zahlungen für die Gemeinde 
weder anordnen noch ausführen. Für den Leiter des Rechnungsprüfungsamts und #einen Stellvertreter gilt außerdem Art. 
102 Abs. 3 ent#prechend. 
 

Art. 108. 
Überörtliche Prüfungen 

 
(1) Die überörtlichen Rechnungs- und Ka##enprüfungen werden bei den Mitgliedern der #taatlichen Kommunalen 
Prüfungsverbände, bei den übrigen Gemeinden durch die #taatlichen Rechnungsprüfungs#tellen der Landratsämter 
durchgeführt (überörtliche Prüfungsorgane). 
(2) Die überörtliche Rechnungsprüfung findet alsbald nach der Fe#t#tellung des Jahresab#chlußes und des kon#olidierten 
Jahresab#chlußes beziehungswei#e der Jahresrechnung #owie der Jahresab#chlü##e der Eigenbetriebe mit kaufmänni#chem 
Rechnungswe#en #tatt. 
 

Art. 109. 
Inhalt der Rechnungs- und Ka##enprüfungen 

 
(1) Die Rechnungsprüfung er#treckt sich auf die Einhaltung der für die Wirt#chaftsführung geltenden Vor#hriften und 
Grund#ätze, insbe#ondere darauf, ob 
1. die Haushalts#atzung und der Haushaltsplan eingehalten worden #ind, 
2. die Einzahlungen und Auszahlungen #owie Erträge und Aufwendungen beziehungswei#e die Einnahmen und Ausgaben 
begründet und belegt #ind #owie der Jahresab#chluß und der kon#olidierte Jahresab#chluß beziehungswei#e die 
Jahresrechnung #owie die Vermögensnachwei#e ordnungsgemäß aufge#tellt #ind, 
3. wirt#chaftlich und #par#am verfahren wird, 
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4. die Aufgaben mit geringerem Per#onal- oder Sachaufwand oder auf andere Wie#e wirk#amer erfüllt werden können. 
(2) Die Wirt#chaftsführung ein#chließlich der Jahresab#chlü##e unterliegen der Rechnungsprüfung. Ab#atz 1 gilt 
ent#prechend. 
(3) Die Rechnungsprüfung umfaßt auch die Wirt#chaftsführung der Eigenbetriebe unter ent#prechender Anwendung des 
Ab#atzes 1. Dabei i#t auf das Ergebnis der Ab#chlußprüfung (Art. 110) mit abzu#tellen. 
(4) Im Rahmen der Rechnungsprüfung wird die Betätigung der Gemeinde bei Unternehmen in einer Rechtsform des 
privaten Rechts, an denen die Gemeinde unmittelbar oder mittelbar beteiligt i#t, unter 
Beachtung kaufmänni#cher Grund#ätze mitgeprüft. Ent#prechendes gilt bei Erwerbs- und Wirt#chaftsgeno##enschaften, in 
denen die Gemeinde Mitglied i#t, #owie bei Kommunalunternehmen. 
Die Rechnungsprüfung umfaßt ferner die Buch-, Betriebs- und #on#tigen Prüfungen, die #ich die Gemeinde bei der 
Hingabe eines Darlehens oder #on#t vorbehalten hat. 
(5) Durch Ka##enprüfungen werden die ordnungsmäßige Erledigung der Ka##enge#chäfte, die ordnungsmäßige Einrichtung 
der Ka##en und das Zu#ammenwirken mit der Verwaltung geprüft. 
(6) Die Organe der Rechnungsprüfung der Gemeinde und das für #ie zu#tändige überörtliche Prüfungsorgan können 
verlangen, daß ihnen oder ihren beauftragten Prüfern Unterlagen, die #ie zur 
Erfüllung ihrer Aufgaben für erforderlich halten, vorgelegt oder innerhalb einer be#timmten Fri#t über#andt werden. 
Auskünfte #ind ihnen oder ihren beauftragten Prüfern zu erteilen. Die Auskunftspflicht nach den Sätzen 1 und 2 be#teht 
auch, #oweit hierfür in anderen Be#timmungen eine be#ondere Rechtsvor#chrift gefordert wird, und umfaßt auch elektroni#ch 
ge#peicherte Daten #owie deren automati#ierten Abruf. 
 

Art. 110. 
Ab#chlußprüfung bei Eigenbetrieben und Kommunalunternehmen 

 
(1) Der Jahresab#chluß und der Lagebericht eines Eigenbetriebs und eines Kommunalunternehmens #ollen #päte#tens 
innerhalb von neun Monaten nach Schluß des Wirt#chaftsjahres durch einen #achver#tändigen Prüfer (Ab#chlußprüfer) 
geprüft #ein. 
(2) Die Ab#chlußprüfung wird vom Kommunalen Prüfungsverband oder von einem Wirt#chaftsprüfer oder von einer 
Wirt#chaftsprüfungsge#ell#chaft durchgeführt. 
(3) Die Ab#chlußprüfung er#treckt #ich auf die Voll#tändigkeit und Ordnungsmäßigkeit des Jahresab#chlußes unter 
Einbeziehung der Buchführung und des Lageberichts. Dabei werden auch geprüft 
1. die Ordnungsmäßigkeit der Ge#chäftsführung, 
2. die Entwicklung der Vermögens- und Ertragslage #owie die Liquidität und Rentabilität, 
3. die verlu#tbringenden Ge#chäfte und die Ur#achen der Verlu#te, wenn die#e Ge#chäfte und die Ur#achen für die 
Vermögens- und Ertragslage von Bedeutung waren, 
4. die Ur#achen eines in der Gewinn- und Verlu#trechnung ausgewie#enen Jahresfehlbetrags. 

 
 

Vierter Teil 
Staatliche Auf#icht und Rechtsmittel 

 
1. Abschnitt 

Rechtsauf#icht und Fachauf#icht 
 

Art. 111. 
Sinn der #taatlichen Auf#icht 

 
Die Auf#ichtsbehörden #ollen die Gemeinden bei der Erfüllung ihrer Aufgaben ver#tändnisvoll beraten, fördern und 
#chützen #owie die Ent#chlußkraft und die Selb#tverantwortung der Gemeindeorgane #tärken. 
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Art. 112. 
Inhalt und Grenzen der Auf#icht 

 
(1) In den Angelegenheiten des eigenen Wirkungskrei#es (Art. 8) be#chränkt #ich die #taatliche Auf#icht darauf, die 
Erfüllung der ge#etzlich fe#tgelegten und übernommenen öffentlichrechtlichen Aufgaben und Verpflichtungen der 
Gemeinden und die Ge#etzmäßigkeit ihrer Verwaltungstätigkeit zu überwachen (Rechtsauf#icht). 
(2) In den Angelegenheiten des übertragenen Wirkungskrei#es (Art. 9) er#treckt #ich die #taatliche Auf#icht auch auf die 
Handhabung des gemeindlichen Verwaltungserme##ens (Fachauf#icht). Eingriffe in das Verwaltungserme##en #ind auf die 
Fälle zu be#chränken, in denen 1. das Gemeinwohl oder öffentlich-rechtliche An#prüche einzelner eine Wie#ung oder 
Ent#cheidung erfordern oder 
 

Art. 113 
Rechtauf#ichtsbehörden 

 
Die Rechtsauf#icht über die kreisangehörigen Gemeinden obliegt dem Landratsamt als #taatliche Verwaltungsaufgabe. 
Die Rechtsauf#icht über die kreisfreien Gemeinden obliegt der Regierung. Die#e i#t obere Rechtsauf#ichtsbehörde für die 
kreisangehörigen Gemeinden. Das Reichsamt des Innern i#t obere Rechtsauf#ichtsbehörde für die kreisfreien Gemeinden. 
 

Art. 114. 
Informationsrecht 

 
Die Rechtsauf#ichtsbehörde i#t befugt, #ich über alle Angelegenheiten der Gemeinde zu unterrichten. Sie kann insbe#ondere 
An#talten und Einrichtungen der Gemeinde be#ichtigen, die Ge#chäfts- und Ka##enführung prüfen #owie Berichte und 
Akten einfordern. 
 

Art. 115. 
Bean#tandungsrecht 

 
Die Rechtsauf#ichtsbehörde kann rechtswidrige Be#chlü##e und Verfügungen der Gemeinde bean#tanden und ihre 
Aufhebung oder Änderung verlangen. Bei Nichterfüllung öffentlich-rechtlicher Aufgaben oder Verpflichtungen kann die 
Rechtsauf#ichtsbehörde die Gemeinde zur Durchführung der notwendigen Maßnahmen auffordern. 
 

Art. 116. 
Recht der Er#atzvornahme 

 
Kommt die Gemeinde binnen einer ihr ge#etzten angeme##enen Fri#t den Anordnungen der Rechtsauf#ichtsbehörde nicht 
nach, kann die#e die notwendigen Maßnahmen an Stelle der Gemeinde verfügen und vollziehen. Die Ko#ten trägt die 
Gemeinde. 
 

Art. 117. 
Be#tellung eines Beauftragten 

 
(1) I#t der geordnete Gang der Verwaltung durch Be#chlußunfähigkeit des Gemeinderats oder durch #eine Weigerung, 
ge#etzmäßige Anordnungen der Rechtsauf#ichtsbehörde auszuführen, ern#tlich behindert, #o kann die Rechtsauf#ichtsbehörde 
den er#ten Bürgermei#ter ermächtigen, bis zur Behebung des ge#etzwidrigen Zu#tands für die Gemeinde zu handeln. 
(2) Weigert #ich der er#te Bürgermei#ter oder i#t er aus tat#ächlichen oder rechtlichen Gründen verhindert, die Aufgaben 
nach Ab#atz 1 wahrzunehmen, #o beauftragt die Rechtsauf#ichtsbehörde die weiteren Bürgermei#ter in ihrer Reihenfolge, 
für die Gemeinde zu handeln, #olange es erforderlich i#t. 
Sind keine weiteren Bürgermei#ter vorhanden oder #ind auch #ie verhindert oder nicht handlungswillig, #o handelt die 
Rechtsauf#ichtsbehörde für die Gemeinde. 
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(3) Die Staatsregierung kann ferner, wenn #ich der ge#etzwidrige Zu#tand anders nicht beheben läßt, den Gemeinderat 
auflö#en und de##en Neuwahl anordnen. Es gilt Artikel 19 der Verfa##ung des Deut#chen Reiches von 1871 stand 
28.10.1918. 
 

Art. 118. 
Fachauf#ichtsbehörden 

 
(1) Die Zu#tändigkeit zur Führung der Fachauf#icht auf den einzelnen Gebieten des übertragenen Wirkungskrei#es 
be#timmt #ich nach den hierfür geltenden be#onderen Vor#chriften. Soweit #olche be#onderen Vor#chriften nicht be#tehen, 
obliegt den Rechtsauf#ichtsbehörden auch die Führung der Fachauf#icht. 
(2) Soweit Große Kreis#tädte Aufgaben wahrnehmen, die ihnen nach Art. 10 Abs. 2 übertragen #ind, richtet #ich die 
Fachauf#icht nach den für kreisfreie Gemeinden geltenden Vor#chriften. 
 

Art. 119. 
Befugni##e der Fachauf#icht 

 
(1) Die Fachauf#ichtsbehörden können #ich über Angelegenheiten des übertragenen Wirkungskrei#es in gleicher Wie#e wie 
die Rechtsauf#ichtsbehörden unterrichten (Art 114). Sie können ferner der Gemeinde für die Behandlung übertragener 
Angelegenheiten unter Beachtung des Art. 112 Abs. 2 Satz 2 Wie#ungen erteilen. Zu weitergehenden Eingriffen in die 
Gemeindeverwaltung #ind die Fachauf#ichtsbehörden unbe#chadet der Ent#cheidung über Wider#prüche (Art. 122 Nr. 2) 
nicht befugt. 
(2) Die Rechtsauf#ichtsbehörden #ind verpflichtet, die Fachauf#ichtsbehörden bei der Durchführung ihrer ge#etzlichen 
Aufgaben nötigenfalls unter Anwendung der in den Art. 116 und 117 fe#tgelegten Befugni##e zu unter#tützen. Bei der 
Er#atzvornahme tritt die Wie#ung der Fachauf#ichtsbehörde an die Stelle der Anordnung der Rechtsauf#ichtsbehörde. 
Soweit Große Kreis#tädte Aufgaben wahrnehmen, die ihnen nach Art. 10 Abs. 2 übertragen #ind, richtet #ich die 
Zu#tändigkeit der Rechtsauf#ichtsbehörden im Rahmen von Satz 1 nach den für kreisfreie Gemeinden geltenden 
Vor#chriften. 
 

Art. 120. 
Genehmigungsbehörde 

 
(1) Die in die#em Gesetz vorge#chriebenen Genehmigungen erteilt, #oweit nichts anderes be#timmt i#t, die 
Rechtsauf#ichtsbehörde (Art. 113). 
(2) Gemeindliche Be#chlü##e #owie Ge#chäfte des bürgerlichen Rechts erlangen Rechtswirksamkeit er#t mit der Erteilung 
der nach die#em Gesetz erforderlichen Genehmigung. 
(3) Die Anträge auf Erteilung der Genehmigungen #ind ohne #chuldhafte Verzögerung zu verbe#cheiden. 
 

Art 121. 
Ausnahmegenehmigungen 

 
Das Reichsamt des lnnern kann im Intere##e der Weiterentwicklung der kommunalen Selbstverwaltung zur Erprobung 
neuer Modelle der Steuerung und des Haushalts- und Rechnungswe#ens, der Verfahrensvereinfachung und der 
Verwaltungsführung auf Antrag im Einzelfall Ausnahmen von Regelungen die#es Ge#etzes und der nach Art. 125 
erla##enen Vor#chriften genehmigen. 

 

2. Ab#chnitt 
Rechtsmittel 

 

Art. 122. 
Erlaß des Wider#pruchsbe#cheids 

 
Seite 1306104 (43 von 45) 



                                   Reichsge#etzblatt Jahrgang 2013, herausgegeben durch das Reichsprä#idium. 

Reichsge#etzblatt Jahrgang 2013 Deut#ches Reich 

 
Den Wider#pruchsbe#cheid erläßt 
1. in Angelegenheiten des eigenen Wirkungskrei#es die Rechtsauf#ichtsbehörde, die dabei auf die Prüfung der 
Rechtmäßigkeit be#chränkt i#t; 
2. in Angelegenheiten des übertragenen Wirkungskrei#es die Fachauf#ichtsbehörde; ist Fachauf#ichtsbehörde eine ober#te 
Landesbehörde, #o ent#cheidet die Behörde, die den Verwaltungsakt erla##en hat; Art. 112 Abs. 2 Satz 2 findet keine 
Anwendung. 
 

Art. 123. 
Anfechtung auf#ichtlicher Verwaltungsakte 

 
Über den Wider#pruch kreisangehöriger Gemeinden gegen einen auf#ichtlichen Verwaltungsakt ent#cheidet 
1. in Angelegenheiten der Rechtsauf#icht die Regierung, 
2. in Angelegenheiten der Fachauf#icht die höhere Fachauf#ichtsbehörde; i#t höhere Fachauf#ichtsbehörde eine ober#te 
Landesbehörde, #o ent#cheidet die Behörde, die den auf#ichtlichen Verwaltungsakt erla##en hat. 
 

Fünfter Teil 
Übergangs- und Schlußvor#chriften 

 

Art. 124. 
Einwohnerzahl 

 
Soweit nach die#em Ge#etz oder einer auf Grund die#es Ge#etzes erla##enen Rechtsverordnung die Einwohnerzahl von 
rechtlicher Bedeutung i#t, i#t die Einwohnerzahl maßgebend, die bei der letzten Wahl der Gemeinderatsmitglieder 
zugrundegelegt wurde. Art. 39 Abs. 3 bleibt unberührt. 
 

Art. 125. 
Ausführungsvor#chriften 

 
(1) Das Reichsamt des Innern erläßt die zum Vollzug die#es Ge#etzes erforderlichen Ausführungsvor#chriften. Es wird 
insbe#ondere ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Reichs#chatzamt durch Rechtsverordnungen zu regeln: 
1. den Inhalt und die Ge#taltung des Haushaltsplans ein#chließlich des Stellenplans, der mittelfri#tigen Finanzplanung 
und des Inve#titionsprogramms, ferner die Veran#chlagung von Einzahlungen, Auszahlungen, Erträgen und 
Aufwendungen beziehungswei#e Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für einen vom Haushaltsjahr 
abweichenden Wirt#chaftszeitraum, 
2. die Ausführung des Haushaltsplans, die Anordnung von Zahlungen, die Haushaltsüberwachung, die Stundung, die 
Nieder#chlagung und den Erlaß von An#prüchen und die Behandlung von Kleinbeträgen, 
3. die Aus#chreibung von Lieferungen und Lei#tungen und die Vergabe von Aufträgen, 
4. die Bildung, vorübergehende Inan#pruchnahme und Verwendung von Rücklagen und deren Minde#thöhe, 
5. die Bildung und Auflö#ung von Rück#tellungen, 
6. die Geldanlagen und ihre Sicherung, 
7. die Erfa##ung, den Nachweis, die Bewertung und die Ab#chreibung der Vermögensgegen#tände; dabei kann die 
Bewertung und Ab#chreibung auf einzelne Bereiche be#chränkt werden, 
8. die Auf#tellung der Eröffnungsbilanz auch unter Abweichung von Art. 81 Abs. 4 und der folgenden Bilanzen, 
9. die Ka##enanordnungen, die Aufgaben und die Organi#ation der Gemeindeka##e und der Sonderka##en, den 
Zahlungsverkehr, die Verwaltung der Ka##enmittel, der Wertgegen#tände und anderer Gegen#tände, die Buchführung 
#owie die Möglichkeit, daß die Buchführung und die Verwahrung von Wertgegen#tänden von den Ka##enge#chäften 
abgetrennt werden können, 
10. den Inhalt und die Ge#taltung der Jahresrechnung und die Abwicklung der Vorjahresergebni##e, 
11. den Inhalt und die Ge#taltung des Jahresab#chlußes und des kon#olidierten Jahresab#chlußes; 
dabei können auch Ausnahmen von der und Übergangsfri#ten für die Kon#olidierungspflicht vorge#ehen werden, 
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12. den Inhalt und die Ge#taltung des Rechen#chaftsberichts zur Jahresrechnung beziehungswei#e zum Jahresab#chluß, des 
Anhangs zum Jahresab#chluß #owie des Kon#olidierungsberichts zum kon#olidierten Jahresab#chluß, 
13. den Aufbau und die Verwaltung, die Wirt#chaftsführung, das Rechnungswe#en und die Prüfung der Eigenbetriebe, 
14. die Prüfung der Jahresrechnungen, der Jahresab#chlü##e und der kon#olidierten Jahresab#chlü##e die Prüfung der 
Gemeindeka##e und der Sonderka##en, die Ab#chlußprüfung und die Frei#tellung von der Ab#chlußprüfung, die Prüfung von 
Verfahren der automati#ierten Datenverarbeitung im Bereich des Finanzwe#ens der Gemeinden, die Rechte und Pflichten 
der Prüfer, die über Prüfungen zu er#tellenden Berichte und deren weitere Behandlung #owie die Organi#ation der 
#taatlichen Rechnungsprüfungs#tellen der Landratsämter, 
15. das Verfahren bei der Errichtung der Kommunalunternehmen #owie bei der Umwandlung von Kapitalge#ell#chaften in 
Kommunalunternehmen und den Aufbau, die Verwaltung, die Wirtschaftsführung #owie das Rechnungs- und 
Prüfungswe#en der Kommunalunternehmen. 
Das Reichsamt des Innern wird weiter ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Reichsarbeitsamt, Reichsge#undheitsamt 
und mit dem Reichs#chatzamt auch die Wirt#chaftsführung der Krankenhäu#er und der Pflegeeinrichtungen der Gemeinden 
durch Rechtsverordnung zu regeln. 
(2) Das Reichsamt des Innern erläßt die erforderlichen Verwaltungsvor#chriften und gibt Mu#ter, insbe#ondere für 
1. die Haushalts#atzung und die Nachtragshaushalts#atzung, 
2. die Dar#tellung des Haushaltsplans und des mittelfri#tigen Finanzplans insbe#ondere 
a) die Konten und Produkte bei Haushaltswirt#chaft nach den Grund#ätzen der doppelten kommunalen Buchführung 
b) die Gliederung und die Gruppierung bei Haushaltswirt#chaft nach den Grund#ätzen der Grund#ätzen der Kamerali#tik, 
3. die Form des Haushaltsplans und #einer Anlagen, des mittelfri#tigen Finanzplans und des Inve#titionsprogramms, 
4. die Gliederung und die Form des Jahresab#chlußes und des kon#olidierten Jahresab#chlußes, 
5. die Dar#tellung und die Form der Vermögensnachwei#e, 
6. die Ka##enanordnungen, die Buchführung, die Jahresrechnung und ihre Anlagen, 
7. die Gliederung und die Form des Wirt#chaftsplans und #einer Anlagen, des mittelfri#tigen Finanzplans und des 
Inve#titionsprogramms, des Jahresab#chlußes, der Anlagenachwei#e und der Erfolgsüber#icht für Eigenbetriebe und für 
Krankenhäu#er mit kaufmänni#chem Rechnungswe#en, im Allgemeinen Mini#terialblatt bekannt. Es kann #olche Mu#ter 
für verbindlich erklären. Die Zuordnung der einzelnen Ge#chäftsvorfälle zu den Dar#tellungen gemäß Satz 1 Nr. 2 bis 5 
kann durch Verwaltungsvor#chrift in gleicher Wie#e verbindlich fe#tgelegt werden. Die Verwaltungsvor#chriften zur 
Dar#tellung des Haushaltsplans und des mittelfri#tigen Finanzplans #ind im Einvernehmen mit dem Reichs#chatzamt zu 
erla##en. 
 

Art. 126. 
Inkrafttreten 

 
In Kraft ge#etzt durch Veröffentlichung im Deut#chen Reichsanzeiger nach erfolgter Zu#timmung des Volks-
Bundesrathes und des Volks-Reichstages. 
 
 

Gegeben zu Berlin, den 06. Juni 2013 

 
Im Allerhöch#ten Auftrage des Deut#chen Volkes 

Staats#ekretär des Innern und Prä#idial#enat 
Erhard Lorenz 
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